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Geänderter Redaktionsschluss
Das letzte Amtsblatt für das Jahr 2020 erscheint 
in KW 52 am Mittwoch, 23. Dezember 2020. 
Redaktionsschluss hierfür ist am Freitag, 18. De-
zember 2020, um 10 Uhr, Anzeigenschluss ist am 
Montag, 21. Dezember 2020, um 8 Uhr. 

In KW 53/2020 und 01/2021 erscheint kein Amtsblatt. Das erste 
Amtsblatt im neuen Jahr 2021 erscheint in KW02 am Freitag, 
den 15. Januar 2021. Redaktionsschluss hierfür ist am Montag, 
11. Januar 2021. Anzeigenschluss ist am Dienstag um 9.00 Uhr.
Wir bitten Sie, dies zu beachten. Der Verlag

Gesamtgemeinde
Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie,   
Stand: 14. 12. 2020
Seit Samstag, 12. 12. 2020, gelten in Baden-Württemberg 
ganztägige Ausgangsbeschränkungen!
Wegen steigender Corona-Zahlen gelten in ganz Baden-Württem-
berg seit dem 12. 12. 2020 scharfe Ausgangsbeschränkungen. Das 
sind die Regelungen im Einzelnen:
1.)  tagsüber von 5 bis 20 Uhr sind nur noch folgende Aktivitäten 

erlaubt:
 • Besuch von Einzelhandelsbetrieben,
 •  Besuch von Schulen, Kindertagesstätten und Veranstaltungen 

des Studienbetriebs,
 •  Ansammlungen und private Veranstaltungen mit Angehöri-

gen des eigenen Haushalts oder maximal fünf Personen aus 
bis zu zwei Haushalten sowie Verwandten in gerader Linie 
und Partner; Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließ-
lich 14 Jahre sind hiervon ausgenommen,

 •  Veranstaltungen nach § 10 Absatz 4 Corona-Verordnung. Das 
sind zum Beispiel Gerichtstermine oder Sitzungen kommu-
naler Gremien (Gemeinderat),

 •  Besuch von Versammlungen nach Art. 8 Grundgesetz (De-
monstrationsfreiheit),

 • Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts,
 •  Sport und Bewegung an der frischen Luft ausschließlich al-

leine, mit einer weiteren nicht im selben Haushalt lebenden 
Person oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts.

2.)  am Abend und in der Nacht von 20 bis 5 Uhr ist das Verlassen 
der eigenen Wohnung nur noch erlaubt, wenn folgende triftige 
Gründe vorliegen:

 •  Besuch von privaten Veranstaltungen nur an Weihnachten 
(ansonsten nicht erlaubt),

 • Ausübung beruflicher Tätigkeiten,
 •  Inanspruchnahme medizinischer, auch veterinärmedizini-

scher Leistungen,
 •  Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und 

Minderjährigen,

 •  Begleitung Sterbender und von Personen in akut lebensbe-
drohlichen Zuständen,

 •  Handlungen zur Versorgung von Tieren, wie etwa Gassi ge-
hen.

3.)  Außerdem ist der Ausschank und Konsum von Alkohol an öf-
fentlichen Orten, an denen sich Menschen entweder auf engem 
Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten, untersagt.

Bund und Länder einigen sich auf Lockdown ab 16. Dezember
So ernst war die Lage noch nie, denn das Virus ist stärker denn je. 
Aufgrund der exponentiell steigenden Infektionszahlen und der 
zunehmend höchst kritischen Situation in den Krankenhäusern 
haben sich Bund und Länder am 3. Adventsonntag auf weitge-
hende Maßnahmen verständigt, um eine weitere Eskalation des 
Infektionsgeschehens zu verhindern.
Und dieser Handlungsbedarf besteht leider auch in Baden-Würt-
temberg und im Neckar-Odenwald-Kreis. In der letzten Woche 
gab es in unserem Bundesland 20.000 Neuinfektionen, alleine am 
11. Dezember knapp 3.800. Die 7-Tages-Inzidenz stieg Tag für Tag 
und lag in Baden-Württemberg am 3. Advent bei 187,2 bzw. im 
Neckar-Odenwald-Kreis infolge von 376(!) Neuinfektionen bin-
nen einer Woche sogar bei 255,5. Mit den erhöhten Infektionszah-
len stieg dann auch jene der Todesfälle deutlich an und die Situa-
tion der Krankenhäuser spitzte sich mit Auslastungen von zum Teil  
90 % kritisch zu.
Mit dem seit Anfang November geltenden sanften Lockdown konn-
te das exponentielle Wachstum zunächst zwar gestoppt werden, aber 
es ist nicht gelungen, die Infektionszahlen wie gewünscht drastisch 
senken. Deshalb mussten jetzt einschneidende Maßnahmen ergrif-
fen werden, um die Zahl der Neuinfektionen wirksam herunterzu-
drücken. Das ist wichtig, weil jede zusätzlich infizierte Person wei-
tere Menschen anstecken kann, was die Pandemie weiter antreibt. 
Nur bei niedrigen Zahlen sind die Gesundheitsämter in der Lage, 
die Kontakte nachzuverfolgen und die Infektionsketten zu brechen.
Deshalb haben der Bund und die Länder gemeinsam entschieden, 
das Land über den Jahreswechsel radikal herunter zu fahren. Ab 
Mittwoch, 16.12.2020, bis Sonntag, 10.01.2021 gelten daher zu den 
bereits bestehenden Regelungen in Baden-Württemberg folgende 
weitere Einschränkungen:
•  Schulen und Kitas: Die Schulen und Kindertagesstätten in Ba-

den-Württemberg werden vorzeitig schon am 16. 12. geschlossen. 
Am Mittwoch, 23. 12., beginnen die regulären Weihnachtsferien. 
Für Schüler der Abschlussklassen wird bis dahin Fernunterricht 
angeboten. Für Kindergartenkinder und Schüler bis Klasse 7, de-
ren Eltern an ihrem Arbeitsplatz unabkömmlich sind, gibt es bis 
Dienstag, 22.12., eine Notbetreuung, die von den Schulen bzw. den 
Trägern der Einrichtungen organisiert wird. Auf die tatsächliche 
Inanspruchnahme der Notbetreuung soll aber, wo immer es mög-
lich ist, verzichtet werden.

•  Einzelhandel: Der Einzelhandel muss ab dem 16. 12. 2020 weit-
gehend schließen. Der Bund wird die betroffenen Unternehmen 
mit unterschiedlichen Maßnahmen unterstützen. U.a. stockt er die 
Überbrückungshilfe auf und schafft Regeln für Teilabschreibun-
gen. Damit kann der Handel entstehende Wertverluste unmittel-
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bar verrechnen und steuermindernd absetzen. Die Details gibt der 
Bund zeitnah bekannt.

•  Nicht betroffen von der Schließung sind: der Einzelhandel für Le-
bensmittel, Wochenmärkte für Lebensmittel und Direktvermark-
ter von Lebensmitteln (z.B. Hofläden), Apotheken, Reformhäu-
ser, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker und Hörgeräteakustiker, 
Tankstellen, Kfz-Werkstätten und Fahrradwerkstätten, Banken 
und Poststellen, Reinigungen und Waschsalons, Tierbedarfsmärk-
te und Futtermittelmärkte, der Weihnachtsbaumverkauf und der 
Großhandel.

•  Die Lieferung und Abholung von Speisen bleibt weiterhin mög-
lich. Der Konsum von alkoholischen Getränken im öffentlichen 
Raum wird bundesweit untersagt – so wie es in Baden-Württem-
berg bereits gilt.

•  körpernahe Dienstleistungen: Die bisher geschlossenen körper-
nahen Dienstleistungen bleiben mit Ausnahme von medizinisch 
notwendigen Behandlungen weiter geschlossen. Auch Frisöre 
müssen ab dem 16. Dezember schließen.

•  Ausnahmen über Weihnachten eingeschränkt: Über die Weih-
nachtstage vom 24.–26. 12. 2020 wird es weiter Ausnahmen von 
den Kontaktbeschränkungen geben. Aufgrund des dramatischen 
Infektionsgeschehens werden diese aber angepasst. Möglich sein 
werden Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehen-
den Personen aus dem engsten Kreis. Wenn also in Ihrem Haus-
stand fünf Personen wohnen, dürfen vier Gäste zu Ihnen kommen. 
Der engste Kreis bedeutet: Angehörige desselben Haushaltes, Ehe-
gatten, unverheiratete (Lebens)-Partnerinnen und Partner, Ver-
wandte gerader Linie sowie Geschwister, Geschwisterkinder und 
deren jeweiligen Haushaltsangehörigen und nicht zuletzt enge 
Freunde und Bekannte. Kinder unter 14 Jahren zählen auch an 
Weihnachten nicht zur Gesamtpersonenzahl hinzu. Die Begren-
zung auf maximal zwei Haushalte ist an den Weihnachtstagen also 
aufgehoben.

•  Silvester: Wegen der hohen Verletzungsgefahr und der bereits 
enormen Belastung des Gesundheitssystems wird der Verkauf von 
Pyrotechnik vor Silvester in diesem Jahr generell verboten. Die in 
Baden-Württemberg geltenden Ausgangsbeschränkungen gelten 
auch über den Jahreswechsel.

•  Gottesdienste: Gottesdienste und Zusammenkünfte von Glau-
bensgemeinschaften sind nur noch unter folgenden Bedingungen 
möglich: Mindestabstand von 1,5 Metern, es gilt Maskenpflicht 
und der Gemeindegesang ist untersagt. Die Details werden im 
Laufe der Woche von der Landesregierung mit den Glaubensge-
meinschaften besprochen.

•  Kontakte am Arbeitsplatz reduzieren: Alle Arbeitgeber sind auf-
gefordert, wo immer möglich Home-Office zu ermöglichen oder 
vom 16. 12. 2020–10. 1. 2021 ganz zu schließen. Auch hier gilt also 
das Motto „Wir bleiben zuhause‘“. Neben ihrer gesetzlichen Für-
sorgepflicht sind die Arbeitgeber auch weiterhin dazu verpflichtet, 
die Hygieneregeln aus der Corona-Verordnung umzusetzen. Um 
den bestmöglichen Schutz in den Alten- und Pflegeheimen zu er-
möglichen, werden Testungen des Pflegepersonals mehrmals pro 
Woche verpflichtend eingeführt; das gilt auch für das Personal von 
mobilen Pflegediensten.

•  Reisetätigkeit: Bund, Länder und Kommunen appellieren an alle 
Menschen eindringlich, bis zum 10. 1. 2021 auf jegliche Reisen zu 
verzichten. Das gilt besonders für touristische Reisen. Wer aus ei-
nem ausländischen Risikogebiet einreist, muss zehn Tage in Qua-
rantäne. Diese kann durch einen negativen Test, der frühestens am 
5. Tag nach der Einreise gemacht werden darf, beendet werden.

Die Details zu diesen Regelungen werden von den Fachressorts im 
Laufe der Woche ausgearbeitet. Alle Informationen werden dann 
wieder zeitnah auf den bekannten Wegen bereitgestellt, u.a. auf der 
Homepage der Gemeinde Seckach. Am 5. 1. 2021 werden sich die 
Länderchefs erneut mit der Kanzlerin beraten, um die ab dem 11. 1. 
2021 geltenden Maßnahmen zu beschließen.

Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung
Da aktuell eine Kontaktreduzierung bzw. -vermeidung wichtiger 
denn je ist, werden persönliche Termine bei der Gemeindeverwal-
tung ab sofort auf das unvermeidliche Mindestmaß beschränkt. 
D.h., dass solche Termine nur noch in Not- bzw. Ausnahmefällen 
angeboten werden, denn vielfach lassen sich die Anliegen bestimmt 
auch telefonisch oder per Mail klären. Wenden Sie sich hierzu bit-
te an die jeweiligen Sachbearbeiter; das Durchwahl- und Mailver-
zeichnis ist in dieser Ausgabe des Mitteilungsblattes wieder abge-
druckt.
Wegen der allgemeinen Empfehlung, die Bediensteten im Home-
Office arbeiten zu lassen bzw. ihnen Urlaub oder Gleitzeit zu ge-
währen, wird die Gemeindeverwaltung zwischen den Jahren für 
den Publikumsverkehr grundsätzlich geschlossen sein. In Notfällen 
(z.B. bei Sterbefällen) ist die Verwaltung allerdings erreichbar. Die 
Kontaktdaten finden Sie nicht nur im o.g. Durchwahl- und Mail-
verzeichnis, sondern auch auf dem Tonband des gemeindlichen 
Anrufbeantworters. Die Bediensteten sind angewiesen, alle nicht 
dringlichen Kundenkontakte auf die Zeit nach dem 10. 1. 2021 zu 
verschieben.

Christbaumsammlung 2021 – Vereinssammlung fällt aus – 
Annahme jederzeit am Grüngutplatz
Bedingt durch die Schutzmaßnahmen aufgrund der Corona-Pan-
demie kann die in allen Ortsteilen der Gemeinde Seckach seit vie-
len Jahren übliche Vereinssammlung ausgedienter Christbäume 
im Januar 2021 nicht durchgeführt werden. Sie können Ihre ab-
geschmückten Christbäume aber zu den üblichen Zeiten an den 
Grüngutplatz in der Bannholzsiedlung anliefern.
Achtung: damit die Christbäume verwertet werden können, müssen 
sie sorgfältig abgeschmückt sein, d.h. ohne jegliches Lametta oder 
sonstigen Schmuck gebracht werden. Bei der Anlieferung am Grün-
gutplatz ist auf die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen zu 
achten. D.h., nicht mehr als fünf Personen aus zwei Haushalten am 
Grüngutplatz, keine Anlieferung zwischen 20 Uhr und 5 Uhr, min-
destens 1,5 m Abstand und es sollte ein Mund-Nasen-Schutz getra-
gen werden. Wenn es zu einer Stauung kommen sollte, müssen die 
Anlieferer in ihren Autos warten, bis sie an der Reihe sind und die 
zulässige Höchstpersonenzahl vor Ort das Abladen erlaubt. Weite-
re Fragen zur Christbaumsammlung beantwortet die KWiN unter 
Telefon 06281/ 906-0.

Vereinssammlungen für Altpapier
Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen finden die Straßen-
sammlungen für Altpapier seit November wieder als Bring-Aktio-
nen statt. Das Altpapier kann samstags bis 17.00 Uhr an die ent-
sprechenden Sammelstellen gebracht werden, dort stehen mehrere 
große Sammelcontainer bereit. Bitte sehen Sie davon ab, Altpapier 
vor oder neben den Containern abzulegen. Außerdem versteht es 
sich von selbst, dass dort keine sonstigen Abfälle, Unrat o.a. entsorgt 
werden dürfen. Achten Sie außerdem darauf, dass es an den Sam-
melplätzen zu keinen Ansammlungen kommt. Die Formel hierfür 
lautet „HAW“: „Hinfahren – Ausladen – Wegfahren“. Sollten sich 
bereits Personen aus zwei Hausständen an den Sammelplätzen auf-
halten, warten Sie bitte so lange in Ihrem Fahrzeug, bis mindestens 
eines der vor Ihnen befindlichen Fahrzeuge wieder weggefahren ist.
In der Gemeinde Seckach finden in den nächsten Wochen folgende 
Altpapieraktionen statt:
–  am Samstag, 2. 1. 2021, in Großeicholzheim, die Container stehen 

auf dem Parkplatz der Schlossgartenhalle,
–  am Samstag, 9. 1. 2021, in Seckach, die Container stehen auf dem 

Parkplatz des SV Seckach.
Fragen zur Altpapiersammlung beantwortet das Beratungsteam der 
KWiN unter Telefon 06281/ 906-0.
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Besuche bei den Ehe- und Altersjubilaren
Aufgrund des erhöhten Infektionsgeschehens und der damit ver-
bundenen Kontaktbeschränkungen hat die Gemeinde Seckach ihre 
Besuche bei den Ehe- bzw. Altersjubilaren erneut eingestellt. Dies 
geschieht aus Rücksicht auf unsere älteren Mitbürger, für die das 
Risiko einer Erkrankung besonders hoch ist. Stattdessen werden die 
Glückwünsche und die Ehrengabe der Gemeinde wieder nachträg-
lich durch einen Boten überbracht. Aufgrund der anhaltend hohen 
Infektionszahlen und in Würdigung der nunmehr in Kraft getrete-
nen nochmaligen Verschärfungen der Schutzbestimmungen ist da-
von auszugehen, dass diese Besuche bis weit in das neue Jahr hinein 
ausgesetzt bleiben müssen.

Die Gemeindeverwaltung ruft erneut alle Bürgerinnen und Bür-
ger dazu auf, dass sie ihre Sozialkontakte auf das notwendige Mini-
mum reduzieren. Verzichten Sie auf alle Gewohnheiten, die über die 
Grundbedürfnisse hinausgehen, halten Sie sich an die neuen Regeln 
und bleiben Sie gesund!

Breitbandausbau mit der Fa. BBV – Fragen und Antworten, Teil 2
Beruf und Schule, Freizeit und Familie: das Internet ist heutzutage in 
praktisch allen Lebensbereichen ein fester und unverzichtbarer Be-

standteil des Alltags. Insbesondere auf dem Bildungssektor schreitet 
die Digitalisierung immer weiter voran und für die Telearbeit (sog. 
Homeoffice) ist ein leistungsfähiger Internetanschluss ebenfalls un-
abdingbar. Die zurzeit vorhandene Leitungsstruktur, welche auf der 
sog. „letzten Meile“ mit dem technisch überholten Kupferkabel ar-
beitet, kann die Anforderungen an die Übertragungsgeschwindig-
keit und -qualität immer weniger erfüllen. Deshalb stellt das An-
gebot der Fa. BBV, den gesamten Neckar-Odenwald-Kreis mit 
schnellem Internet auszubauen, für alle Immobilienbesitzer eine 
einmalige Chance dar; der Glasfaser gehört die Zukunft.
Bereits in der letzten Ausgabe des Mitteilungsblattes hatten wir die 
Antworten zu regelmäßig wiederkehrenden Fragen veröffentlicht. 
Lesen Sie heute Teil 2 dieses Fragen- und Antwortkatalogs:

Kann ich auch nur einen Glasfaser-Anschluss bestellen, ohne 
danach Internet- oder Telefonie über „toni“ zu nutzen?
Ja, das ist möglich. Die Kosten für den Glasfaseranschluss ohne In-
ternet oder Telefonie-Produkt betragen während der Vorvermark-
tung und Bauphase 600 €. Sie erhalten von BBV dennoch einen 
Gutschein in Höhe von 400 €. Falls Sie in Zukunft doch noch Inter-
netprodukte von „toni“ verwenden möchten, können Sie diesen da-

Durchwahlverzeichnis der Gemeindeverwaltung
Anschrift:  Bürgermeisteramt Seckach, Bahnhofstr. 30, 74743 Seckach
  Tel: 06292/ 9201-0                  Fax: 06292/ 9201-22
  E-Mail: info@seckach.de       Internet: www.seckach.de
 Amt Name Tel.Nr. E-Mail Adresse Zimmer
Bürgermeister Herr Ludwig 9201-11 Ludwig@seckach.de 501
Haupt- und Personalamt Frau Kohler 9201-13 Kohler@seckach.de 503
Vorzimmer Bürgermeister, Ordnungsamt,   
Paten- und Partnerschaften Frau S. Weber 9201-10 s.weber@seckach.de 502
Bürgerbüro, Mitteilungsblatt,   
Rentenangelegenheiten Frau Markheiser 9201-12 Markheiser@seckach.de 101
Bürgerbüro, Lokale Agenda Frau Bronner 9201-12 Bronner@seckach.de 101
Standesamt Frau C. Weber 9201-24 Weber@seckach.de 301
Gewerbeamt/ Bestattungswesen/   
Gemeindehallen/ Vereine Frau Reinhart 9201-14 Reinhart@seckach.de 302
Bauamt Herr Bangert 9201-15 Bangert@seckach.de 402
Bauamt Frau Schmitt 9201-19 Schmitt@seckach.de 401
Rechnungsamt Herr Kordmann 9201-18 Kordmann@seckach.de 408
Steuern, Beiträge, Liegenschaften Frau Haaf 9201-26 Haaf@seckach.de 407
Gemeindekasse Frau Keller 9201-16 Keller@seckach.de 409
Wasser-, Abwassergebühren,    
Kindergartengebühren  Frau Leirich 9201-27 Leirich@seckach.de 409
    
Forstrevier Seckach Herr Walzel 06292/1296 Armin.Walzel@neckar-odenwald-kreis.de

Gemeindekindergarten   
Großeicholzheim  06293/359 kigagrosseicholzheim@t-online.de

Grundschule Großeicholzheim Frau Herold-Schmidt 06293/8162 poststelle@04139464.schule.bwl.de

Hallenbad Seckach Herr Herold  
 Herr Hörst 06292/423  
    
Seckachtalschule Frau Hampe oder
 Sekretärin Frau Zytke 06292/1642 poststelle@04139452.schule.bwl.de

Wasserversorgung Bauland Herr Bühler 06291/415554 WVBGmbH@gmx.de

Zweckverband „Hochwasserschutz  Einzugsbereich Seckach-Kirnau“
 Herr Frank 9201-50 Frank@seckach.de 303
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für verwenden. Der Gutschein ist fünf Jahre gültig und gebunden 
an das Gebäude.

Wo genau wird Glasfaser gelegt?
In jeder Straße im Ausbaugebiet wird ein Glasfaserkabel verlegt, 
auch wenn bisher noch kein Anschluss verlegt wurde. Es erfolgt also 
eine flächendeckende Verlegung unabhängig davon, wieviel Verträ-
ge in der jeweiligen Straße abgeschlossen wurden.

Wie werden Glasfaserkabel genau verlegt?
Das Glasfaserkabel wird ca. 60 cm tief in der Erde verlegt. Auf wel-
cher Straßenseite wird immer im Einzelnen entschieden. Dies er-
folgt, um die bestmögliche Umsetzung zu erreichen – das gewählte 
Verfahren hat keine Auswirkungen auf die Kosten. Sofern ein An-
schluss bestellt wurde, werden wir entweder in offener Bauweise 
oder im Spülbohrverfahren die Leerrohre zum Haus verlegen. Un-
ser Ziel ist es, Grundstück und Gärten schnellstmöglich in den ur-
sprünglichen Zustand zu bringen.

Wann beginnen die Bauarbeiten?
Den geplanten Start der Ausbauarbeiten je Ausbaugebiet erfahren 
Sie auf der BBV-Website www.wir-sind-toni.de .

Wie läuft der Anschluss des Glasfaseranschlusses in meiner 
Immobilie?
Mit dem Glasfaseranschluss wird im Gebäude ein APL (Übergabe-
punkt) gesetzt, an dem die Glasfasern ankommen.
Jeder Kunde von „toni“ erhält einen ONT (Glasfasermodem), der 
entweder auf den APL aufgesetzt wird oder per Glasfaserpatchkabel 
am APL angeschlossen wird.

Wie funktioniert die Verbindung zwischen dem neuen Glas-
faseranschluss und meinen Geräten?
Üblicherweise genügt die Verbindung vom Glasfaseranschluss (z.B. 
im Keller oder im Hauswirtschaftsraum) zu Ihrem Router mit ei-
nem Netzwerkkabel (Kategorie 5e, Kat6 oder Kat7, oft orangefar-
ben).
Vorhandene Router können ggf. weitergenutzt werden, dies ist aber 
im Detail zu klären. Im Router müssen am Umstellungstag vom bis-
herigen Internet- und Telefonanbieter auf „toni“ Konfigurationsän-
derungen durchgeführt werden. Anleitungen z.B. für eine Fritzbox 
sind auf der Internetseite www.wir-sind-toni.de hinterlegt.

Kann ich die Anschlusskosten steuerlich geltend machen?
Ja. Hausanschlusskosten können vom Hauseigentümer steuerlich 
mit 20% geltend gemacht werden.

– Ende des Fragenkatalogs –

Unsere Vereine sind Glasfaserbotschafter
Die Fa. BBV bietet Vereinen die Möglichkeit, ihre Mitglieder und 
Unterstützer im Vereinsumfeld zu „werben“. Im Detail bedeutet das, 
dass ein Verein eine Provision für die Vermittlung erhält (25 € je 
Glasfaseranschluss mit Internet-Vertrag, 10 € je Telefonanschluss 
ohne Internet), wenn ein Mitglied oder auch ein Nicht-Mitglied ei-
nen Glasfaseranschluss bei der Fa. BBV unter der Marke „toni“ ab-
schließt und den Verein bei Vertragsabschluss nennt. Gerade in der 
aktuellen Situation, in der vielen Vereinen spürbar die Einnahmen 
wegbrechen, kann das interessant sein. Aus der Gemeinde Seckach 
sind zurzeit schon folgende Vereine als Glasfaserbotschafter tätig:
1.) seit   9.   9. 2020: SV Seckach,
2.) seit 18. 10. 2020: SV Großeicholzheim,
3.) seit 29. 10. 2020: Kinder- und Jugenddorf Klinge e.V.,
4.) seit 22. 11. 2020: MGV Liederkranz Großeicholzheim,
5.) seit 23. 11. 2020: FC Zimmern,
6.) seit 13. 12. 2020: Sportschützenverein „Hubertus“, Seckach
Unterstützt werden können diese Vereine sowohl von Mitgliedern, 
als auch als von Nicht-Mitgliedern. Hierfür muss bei Vertragsab-
schluss im Feld „Weitere Vereinbarungen“ nur der Name des Vereins 
auf den Vertragsunterlagen angegeben werden.

Kontakte
Entscheiden Sie sich jetzt für „toni“. Holen Sie sich den Internet-An-
schluss der Zukunft schon heute nach Hause! Wir beraten Sie gerne 
persönlich und ganz in Ihrer Nähe:

„toni“-Shops im Neckar-Odenwald Kreis
•  toni-Shop Mosbach, Hauptstraße 52, 74821 Mosbach, Tel. 06261/ 

8671-360, info@wir-sind-toni.de, Öffnungszeiten: Mo–Fr 10–18 
Uhr und Sa 10–13 Uhr

•  toni-Shop Aglasterhausen, Hauptstraße 12, 74858 Aglasterhau-
sen, Tel. 06262/ 8199-920, info@wir-sind-toni.de, Öffnungszeiten: 
Mo–Fr 10–18 Uhr und Sa 10–13 Uhr

•  toni-Shop Buchen, Marktstraße 4, 74722 Buchen, Tel. 06281/ 
9029-520, info@wir-sind-toni.de, Öffnungszeiten: Mo–Fr 10–18 
Uhr

•  toni-Shop der Stadtwerke Buchen, Am hohen Markstein 3, 74722 
Buchen, Tel. 06281/ 5350, Öffnungszeiten: Mo–Mi 8–12 Uhr und 
13.00–16.45 Uhr, Do 8–12 Uhr und 13–18 Uhr, Fr 8.00–12.30 Uhr

•  Die Standorte des „toni“-Infomobils finden Sie unter https://bbv-
deutschland.de/wir-sind-toni/aktuelles/ .

Gerne beraten wir Sie zu Ihrem Glasfaseranschluss auch telefonisch 
auf unserer Glasfaser-Hotline 06262/ 8199-922 (Mo–Fr, 10–18 Uhr).

„toni“-Vertriebspartner im Neckar-Odenwald Kreis
Adelsheim

–  Marco Mazzei, Schloßstraße 8, 74740 Adelsheim-Sennfeld, Tel. 
06291/ 8095792, E-Mail: glasfaser@marcomazzei.de

–  ECPS Rainer Kratzer Computer e.K., Zur Ziegelhütte 6, 74740 
Adelsheim-Leibenstadt, Tel. 06291/ 1037

Buchen
–  Egenberger IT Solutions GmbH, Landstraße 20, 74722 Buchen-

Waldhausen, Tel. 06287/ 9207-0, E-Mail: toni@egenberger.de, 
Öffnungszeiten: Mo–Fr 8–12 Uhr und 13–17 Uhr

–  Katja Steimer Telekommunikation, Kellereistraße 14, 74722 Bu-
chen, Tel. 06281/ 5656-685, E-Mail: toni@steimer-tele.com, Öff-
nungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 13-18 Uhr und Sa 10-13 Uhr

Weitere Infos dazu finden Sie im Internet auf www.wir-sind-toni.
de und auf der Internetseite des Landkreises (https://www.neckar-
odenwald-kreis.de ).

Zusammenfassung der 13. öffentlichen Gemeinderats-
sitzung des XI. Gemeinderates der Gemeinde Seckach am  
24. November 2020 – Teil 1 –
Vorbemerkung: Aufgrund der aktuellen Situation wird auf die sonst 
üblichen Tagungsordnungspunkte „Anfragen und Anregungen der 
Einwohner zu Angelegenheiten der Gemeinde Seckach“ und „An-
fragen aus den Reihen der Gemeinderäte“ verzichtet. Fragen kön-
nen aber jederzeit per E-Mail an die Gemeindeverwaltung gerichtet 
werden (info@seckach.de).

TOP 1  Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher 
Sitzung

Bürgermeister Ludwig gibt bekannt, dass der Gemeinderat in sei-
ner nichtöffentlichen Sitzung am 19. 10. 2020 folgenden Beschluss 
gefasst hat: „Der Gemeinderat beschließt, die für alle nach dem  
1. 5. 2005 eingestellten Beschäftigten geltende 41-Stundenwoche zum  
31. 12. 2020 aufzuheben. Somit arbeiten alle Tarifbeschäftigten bei 
der Gemeinde Seckach ab dem 1. 1. 2021 wieder 39 Stunden bei 
Vollbeschäftigung. Der Beschäftigungsumfang der Teilzeitbeschäf-
tigten wird in der Regel auf Grundlage ihrer derzeitigen Arbeitszeit 
entsprechend erhöht.“

TOP 2  Beratung und Beschlussfassung über die forstwirt-
schaftlichen Betriebspläne 2021

TOP 2 a)  Feststellung der forstwirtschaftlichen Betriebspläne 
2021

TOP 2 b) Festlegung des Brennholzpreises
Zu diesem TOP heißt der Vorsitzende den Leiter der Unteren Forst-
behörde des Landratsamts Neckar-Odenwald-Kreis, Jörg Puchta, 
und Revierleiter Herrn Armin Walzel willkommen, die den Natu-
ral- und Finanzplan 2021 des Gemeindewaldes Seckach vorstellen.
I. Erläuterungen
a) Feststellung der forstwirtschaftlichen Betriebspläne 2021: Die 
Forstbetriebsleitung Adelsheim hat die forstwirtschaftliche Planung 
(Natural- und Finanzplanung, als Anlage beigefügt) für das Forst-
wirtschaftsjahr 2021 erstellt. Wie nicht anders zu erwarten, weist 
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auch die Finanzplanung 2021 ein Defizit i.H.v. 99.133 € aus. 2020 
rechnete man noch mit einem Defizit i.H.v. 48.040 €.
b) Festlegung des Brennholzpreises: In Absprache mit der Forstbe-
triebsleitung Adelsheim wird vorgeschlagen, die Brennholzpreise 
für den kommenden Wintereinschlag unverändert zu lassen. D.h., 
der Preis für Brennholz lang gerückt am Weg: 55 € je Festmeter und 
der Preis für Sterholz: 65 € je Raummeter.
In seiner kurzen Vorrede betont Bürgermeister Ludwig, dass die im 
Frühjahr d.J. coronabedingt ausgefallene bürgeroffene Waldbege-
hung im ersten Halbjahr 2021 nachgeholt werden soll, sofern die 
Corona-Regeln dies bis dahin zulassen. Sodann erteilt er das Wort 
an Herrn Puchta. Dieser geht zunächst auf die schwierige Situa-
tion des Waldes in den letzten drei Jahren ein. Mittels einer Pow-
erPoint-Präsentation zeigt er u.a., dass es dem Wald aufgrund der 
eingetretenen klimatischen Veränderungen schon länger schlecht 
geht, besonders aber seit dem Trockensommer 2018. Am Beispiel 
der Station Buchen des Deutschen Wetterdienstes erkennt man u.a., 
dass die Temperaturen der Jahre 2018–2020 rund zwei Prozent über 
dem langjährigen Mittelwert lagen. 2018 z.B. fielen die Niederschlä-
ge nur in den Monaten Januar (140 l/m2) und Dezember (180 l/m2) 
zufriedenstellend aus, aber während der Vegetationszeit fehlten sie 
fast komplett. Eine Grafik des Helmholtz-Zentrums für Umweltfor-
schung zeigt, dass sich das Niederschlagsverhalten deutlich verän-
dert hat und folglich im Sommer von Dürren die Rede sein muss. 
Die Misere begann im Jahre 2018, wo sich der Schadholzanfall in-
folge des Trockensommers massiv erhöhte und hinzu kamen meh-
rere Sturmereignisse. Schadbilder der Buche zeigen, wie der Käfer-
befall verläuft. Weil diese Entwicklungen in ganz Mitteleuropa so 
verliefen, brach auch der Holzmarkt bei vielen Sortimenten we-
gen des Überangebots komplett ein. Andererseits muss Schadholz 
aber unverzüglich aufgearbeitet werden, was entsprechende Kosten 
nach sich zieht. Die Reduzierung des planmäßigen Einschlags auf 
die notwendigsten Hiebe ist die logische Konsequenz. Auch für die 
kommenden Jahre sind alle Prognosen mit großen Unsicherheiten 
behaftet, wofür aber auch Handelskonflikte oder jetzt während der 
Corona-Krise logistische Probleme die Ursache sind.
Anschließend erläutert Herr Walzel den aktuellen Stand der Nut-
zungen im Gemeindewald Seckach. Rückblickend auf das Jahr 2019 
stellt er fest, dass der Holzeinschlag mit knapp über 3.000 fm unter 
dem Hiebssatz von 4.000 fm blieb. Vom gleichen Hiebssatz ausge-
hend, war die Planung für 2020 mit einem regulären Holzeinschlag 
von 1.200 fm sehr gering bemessen. Die Planungen für 2021 sehen 
eine Gesamtnutzung von 4.500 fm vor. Auch hier gilt, dass sich der 
tatsächliche Einschlag nach der Entwicklung beim Schadholz und 
nach den am Markt erzielbaren Preisen bemisst. Wenn die Holz-
preise für Fichten- und Tannenholz noch das Niveau von 2018 hät-
ten, würde das Defizit rd. 50.000 € niedriger ausfallen, doch das ist, 
wie gesagt, nur einer der Gründe für das Defizit in der Finanzpla-
nung 2021.
In der Aussprache werden folgende Themen angesprochen:
–  wie wird der Einschlag aufgrund der großen Mengen an Schad-

holz gesteuert? Herr Walzel antwortet, dass zurzeit 90 % des Ein-
schlags Schadholz ist. Grundsätzlich wird eine Linie „2/3 Schad-
holz, 1/3 reguläre Nutzung (ca. 300 fm)“ gefahren, wobei der 
Einschlag bei den wertvollen Beständen aus den o.g. Gründen zu-
rückgefahren wird,

–  ist das geschlagene Holz, das am Wegrand gelagert ist, schon alles 
verkauft ist und wie sieht es mit der Personalstärke aus. Sollte evtl. 
noch eine Person eingestellt werden? Die erste Frage bejaht Herr 
Walzel, jedoch verlängern sich die Abfuhrfristen aufgrund der be-
grenzten Kapazitäten der Sägewerke immer mehr. Zur Personalfra-
ge teilt er mit, dass sich einer der drei Waldarbeiter schon seit Länge-
rem im Krankstand befindet. Zwei Waldarbeiter sind eigentlich zu 
wenig, um die anstehenden Arbeiten durchführen zu können, aber 
andererseits gibt es viele Durchforstungsarbeiten, die von forstwirt-
schaftlichen Lohnunternehmen durchgeführt werden müssen, weil 
nur sie über die entsprechenden Großmaschinen verfügen,

–  welche Baumart hat den größten Anteil am Schadholz? Herr Wal-
zel antwortet, dass dies die Buche ist; bei ihr sterben die Kronen 
ab, was auf die Trockenheit zurückzuführen ist.

–  woran liegt es, dass es im Heiligenwald und am Römerweg kei-
ne großen Bäume gibt? Herr Walzel antwortet, dass es sich hier-
bei um die geplante Nutzungsabfolge handelt. Die kleinen Bäu-
me überleben und damit ist der Fortbestand des Waldes gesichert. 
Ergänzend teilt er zu der im März durchgeführten Pflanzaktion 
„1.000 Bäume für 1.000 Kommunen“ mit, dass alle Bäume gut an-
gewachsen sind. Hierzu bemerkt Bürgermeister Ludwig, dass die-
se „Kommunale Klimaschutzaktion“ eine großartige Sache war 
und bedankt sich nochmals bei allen Beteiligten.

Auch Herr Puchta spricht von einem großen Erfolg der Pflanzak-
tion und teilt noch mit, dass vor wenigen Tagen bekanntgegeben 
wurde, dass es für alle forstwirtschaftlichen Unternehmen mit min-
destens 1 ha Waldfläche die sog. Bundeswaldprämie geben wird. Sie 
beträgt einmalig 100 € pro Hektar. Auch die weiteren Voraussetzun-
gen hierfür sind im Falle des Gemeindewaldes Seckach erfüllt (z.B. 
die Zertifizierung mit einem Gütesiegel), sodass die Gemeinde mit 
einer Förderung i.H.v. ca. 75–80.000 € rechnen kann. Diese Mittel 
werden auch dem Gesamthaushalt 2021 sehr gut tun. Auf die Fra-
ge, ob diese einmalige Förderprämie zweckgebunden ist, antwortet 
Herr Puchta, dass es diese Mittel zur freien Verwendung für zerti-
fizierte Wälder gibt. Wie die meisten anderen Waldbesitzer auch, 
wird sie die Gemeinde Seckach zur Linderung der aktuellen Defi-
zite nutzen.
Nachdem es keine weiteren Fragen mehr gibt und der Gemeinderat 
keine Einzelabstimmung wünscht, wird en-bloc abgestimmt.
II. Sodann fasst der Gemeinderat folgenden einstimmigen en-bloc-
Beschluss:
a)  Der Gemeinderat nimmt die Erläuterungen zur forstwirtschaftli-

chen Planung für das Forstwirtschaftsjahr 2021 zur Kenntnis und 
stimmt der vorgestellten Planung zu.

b)  Die Brennholzpreise werden für den kommenden Winterein-
schlag wie folgt festgesetzt: Brennholz lang: 55,00 € je Fm (unver-
ändert) und Sterholz: 65,00 € je Rm (unverändert).

TOP 3  Schulsozialarbeit an den in Trägerschaft der Gemeinde 
Seckach befindlichen Schulen

TOP 2 a)  Weiterführung der Schulsozialarbeit an der Werk-
realschule Schefflenztalschule

TOP 2 b)  Weiterführung der Schulsozialarbeit an der Grund-
schule Großeicholzheim und der Seckachtalschule

TOP 2 c)  Verlängerung der Verträge mit dem Caritasverband 
für den Neckar-Odenwald-Kreis e.V.

I. Erläuterungen
Vorbemerkung: in normalen Zeiten wären zu diesem Tagesord-
nungspunkt sechs Referenten eingeladen worden, nämlich die bei-
den Schulsozialarbeiterinnen, die drei Schulleiter und der Vertreter 
des Caritasverbandes. Allerdings ist dies in Pandemiezeiten nicht 
möglich, weshalb die Vorträge und Stellungnahmen schon im Vor-
feld der Sitzung in schriftlicher Form erstellt und dem Gremium mit 
der Einladung übersandt wurden. Als einzige der genannten Perso-
nen begrüßt der Vorsitzende den Bezirksstellenleiter des Caritasver-
bandes, Herrn Peter Zimmermann.
zu a)  Weiterführung der Schulsozialarbeit an der Werkrealschule 

Schefflenztalschule
Seit 1. 10. 2012 haben die drei Gemeinden Billigheim, Schefflenz 
und Seckach als gemeinsame Schulträger der Werkrealschule Scheff-
lenztalschule (WRS) eine Stelle für die Schulsozialarbeit an dieser 
Schule eingerichtet. Der Tätigkeitsbericht der aktuellen Schulso-
zialarbeiterin der WRS, Frau Michaela Gress, und der Schulsozial-
arbeiterin Anne Geyer (Grundschulen Seckach und Großeicholz-
heim) liegt dem Gremium, wie gesagt, in Schriftform vor. Diesem 
ist u.a. zu entnehmen, dass es an der WRS in den Schuljahren 2018/ 
19 und 2019/20 rd. 140 Einzelkontakte gab und dass 60 Einzelfall-
hilfemaßnahmen notwendig waren, um differenzierte Hilfe einzu-
leiten. Vierzigmal wurde mit den Sorgeberechtigten Kontakt auf-
genommen und in 24 Fällen die Beratungsstelle für Kinderschutz 
hinzugezogen. Wie auch der ebenfalls beigefügten Stellungnahme 
des Schulleiters entnommen werden kann, ist die Schulsozialarbeit 
an seiner Schule also weiterhin sehr wertvoll und sollte daher wei-
tergeführt werden.
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zu b)  Weiterführung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen 
Großeicholzheim und der Seckachtalgrundschule

Am 13. 5.2 019 beschloss der Gemeinderat, für die Schuljahre 
2019/20 und 2020/21 Schulsozialarbeit an den beiden Seckachern 
Grundschulen einzurichten. Seit Herbst 2019 ist Frau Anne Geyer 
mit einem Beschäftigungsumfang von 50 % in beiden Schulen ein-
gesetzt, davon 15 % in Großeicholzheim und 35 % in Seckach. Hier 
stand vor allem die präventive Arbeit zur Stärkung der Sozialkom-
petenz der Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt der Arbeit, 
also z.B. Verhaltenstraining für Schulanfänger, Aktivitäten für ein 
respektvolles und gesundes Miteinander und erlebnispädagogische 
Elemente zur Stärkung der Klassengemeinschaften. Darüber hinaus 
umfassten die Fallzahlen an den Grundschulen Seckach und Groß-
eicholzheim 22 bzw. elf Einzelkontakte sowie elf bzw. fünf Einzel-
fallhilfemaßnahmen. Auch den beigefügten Stellungnahmen der 
beiden Grundschulrektorinnen ist zu entnehmen, dass die Schul-
sozialarbeit an ihren Schulen sehr wertvoll ist und deshalb weiter-
geführt werden sollte.
zu c) Verlängerung des Vertrages mit dem Caritasverband
Die Zusammenarbeit mit dem Caritasverband hat sich in den letz-
ten acht Jahren außerordentlich bewährt und deshalb schlägt die 
Verwaltung die Weiterführung der Schulsozialarbeit für die nächs-
ten fünf Jahre vor, also bis zum Ende des Schuljahres 2025/26. In der 
Vergangenheit wurde die Verlängerung immer nur für zwei Jahre 
vorgenommen, analog der Zusagen über die Förderung durch das 
Land und den Landkreis. Das Land Baden-Württemberg hat bereits 
signalisiert, dass seine Fördergrundsätze unter Haushaltsvorbehalt 
bis zum 31. 12. 2024 gelten. Dies bedeutet, dass die Schulsozialar-
beit mindestens bis zum 2024/25 durch das Land gefördert werden 
kann. In der Vergangenheit hat sich der Landkreis immer an den 
Empfehlungen des Landes orientiert. Für das fünfte und letzte Jahr 
gibt es also noch keine Zusicherung der Fördermittel. Die Verwal-
tung ist allerdings der Ansicht, dass die Schulsozialarbeit ein wich-
tiger Standortfaktor für unsere Schulen ist und auch künftig nicht 
mehr wegzudenken sein wird. Die beiden Schulsozialarbeiterin-
nen machen ihre Arbeit sehr gut und haben ein gutes Renommee. 
Auch in den meisten anderen Kommunen im Neckar-Odenwald-
Kreis wurden bzw. werden die Verträge um fünf Jahre verlängert. 
Auf einem weitgehend leergefegten Fachkräftemarkt ist dies auch 
ein wichtiges Zeichen für die Stelleninhaberinnen, welches ihnen 
Zukunftsperspektiven eröffnet. Die Gemeindeverwaltungen Billig-
heim und Schefflenz tragen diese Überzeugung mit; in den dortigen 
Gemeinderäten wird die Verlängerung der Schulsozialarbeit im De-
zember auf der Tagesordnung stehen.
II. a) Kosten
Für die WRS: Die Kosten für eine Schulsozialarbeiterstelle mit ei-
nem Beschäftigungsumfang von 100 % liegen bei ca. 70.000 €. Ur-
sprünglich sollte die Finanzierung dieser Stellen zu je einem Drit-
tel durch das Land, den Landkreis und die beteiligten Gemeinden 
erfolgen. Allerdings sind die Landes- und Kreismittel schon seit 
einigen Jahren mit jeweils 16.700 € eingefroren. Konkret bedeutet 
dies, dass die Gemeinden abzüglich der Zuschüsse von Land und 
Kreis noch 36.600 € zu zahlen haben. Bei den Gemeinden Billig-
heim, Schefflenz und Seckach verbleiben somit unter diesen Vor-
aussetzungen noch Eigenanteile in Höhe von jeweils rund 12.200 €/ 
Schuljahr. Es muss mit einer jährlichen Dynamisierung der Kosten 
in Höhe von 3 % gerechnet werden.
Für die beiden Grundschulen: Die Kosten für eine halbe Schulso-
zialarbeiterstelle liegen pro Schuljahr bei ca. 35.000 €. Zur anteiligen 
Finanzierung gilt das oben Gesagte. Die eingefrorenen Anteile des 
Landes und des Kreises bedeuten, dass die Gemeinde Seckach ab-
züglich der Zuschüsse von Land und Kreis noch 18.300 € zu zahlen 
hat.
II. b) Deckung
Die entsprechenden Mittel sind in den Ergebnishaushalten der Jahre 
2021–2026 bereitzustellen.
In der kurzen Aussprache wird der Mehrwert der Schulsozialarbeit 
für die Kinder und Jugendlichen, aber auch für das soziale Klima 
an den Schulen, gewürdigt. Eine konkrete Frage betrifft Fälle, in de-
nen die Schulsozialarbeit an ihre Grenzen kommt, z.B. bei Schul-
verweigerern. Herr Zimmermann führt aus, dass er zu solchen Fra-

gen schon aus Gründen des Datenschutzes keine Stellung beziehen 
kann. Im Allgemeinen stößt die Schulsozialarbeit aber immer dort 
an ihre Grenzen, wo das Jugendamt einschreiten muss. Der Vorsit-
zende ergänzt, dass das Problem der Schulverweigerer keine Ange-
legenheit der Schulsozialarbeit, sondern der Ordnungsverwaltung 
ist. Ohne auf Details einzugehen, bestätigt er, dass es solche Fälle 
immer wieder gab und gibt, und dass stets entsprechende Maß-
nahmen ergriffen werden. Zuständig ist das Landratsamt als Unte-
re Verwaltungsbehörde (Bußgeldstelle), aber es kam auch schon zu 
Gerichtsverfahren und Verurteilungen.
Nachdem es keine weiteren Fragen mehr gibt und der Gemeinderat 
keine Einzelabstimmung wünscht wird en-bloc abgestimmt.
III. Sodann fasst der Gemeinderat folgenden einstimmigen en-
bloc-Beschluss:
a)  Der Gemeinderat nimmt die Sachstandsberichte der Schulsozial-

arbeiterinnen und Schulleitungen zur Kenntnis.
b)  Der Gemeinderat stimmt der Weiterführung der Schulsozialar-

beit an der Werkrealschule „Schefflenztalschule“, an der Seckach-
talschule und an der Grundschule Großeicholzheim ab dem 
Schuljahr 2021/ 22 für weitere fünf Jahre bis zum Schuljahr 2025/ 
26 zu. Nach Abzug der Zuschüsse verbleibt es weiterhin bei der 
Kostendrittelung bei der Werkrealschule und bei der vollen Kos-
tentragung bei den Grundschulen.

c)  Die Verträge mit dem Caritasverband für den Neckar-Odenwald-
Kreis e.V. werden um weitere fünf Jahre bis zum 31. 7. 2026 ver-
längert.

– Fortsetzung in der nächsten Ausgabe des Mitteilungsblattes –

Amtlicher Teil
Brennholzbestellung 2020 / 2021
Brennholz können Sie ab sofort bis Ende Dezember 2020 bestellen. 
Füllen Sie hierzu bitte nachfolgendes Formular aus und übermit-
teln es an die Gemeindekasse (Fax: 06292/9201-22, E-Mail: keller@
seckach.de). Das Formular steht ebenfalls auf unserer Internetseite 
für Sie zur Verfügung.                                            Ihre Gemeindekasse

Brennholzbestellung 2020 / 2021

 Name, Vorname:

 Straße:

 PLZ, Ort:

 Ortsteil:

 Telefon / Handy:

 E-Mail:

 Bemerkung: 

Menge:

____ Ster Sterholz 
 (Buche, 1-Meter-Stücke, gespalten) 

____ Fm Langholz / Polterholz (Hinweis: 1 Festmeter = 1,4 Ster)
  (Buche, Eiche, Bergahorn, Esche etc.) 
Hinweis: Für die Aufarbeitung des Holzes im Wald ist ein Säge-
schein erforderlich!

Datum _________________

Unterschrift __________________________________________

Mit der Unterschrift verpflichtet sich der Kunde, sowohl alle gefor-
derten Unfallverhütungsvorschriften als auch die Aufarbeitungs- 
und Zahlungsbedingungen einzuhalten.
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Technischer Ausschuss
Die nächste öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses findet 
am Montag, den 21. 12. 2020, um 19.00 Uhr im Großen Sitzungs-
saal des Rathauses Seckach statt. 
Tagesordnung:
1. Bauvorlagen im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren
1.1 Errichtung einer Dachgaube
 Flst.Nr. 7127, Gemarkung Großeicholzheim
1.2 Wohnhaus-Neubau mit Garage
 Flst.Nr. 9571/1, Gemarkung Seckach
1.3  Anbau an bestehendes Wohnhaus mit Terrasse
 Flst.Nr. 9262, Gemarkung Seckach 
1.4 Neubau Wohnhaus mit Garage
 Odenwaldstr. 17, Flst.Nr. 8038, Gemarkung Großeicholzheim
2. Bauvorlagen im Baugenehmigungsverfahren 
2.1 Planänderung: Neubau Gemeindehaus
 Flst.Nr. 220, Gemarkung Großeicholzheim
3.  Seckachtalschule, Schulstr. 5  

Vermietung der im Jahr 2015 sanierten Dachfläche für eine 
Photovoltaikanlage

4. Verschiedenes
Die gesamte Bevölkerung ist hierzu recht herzlich eingeladen.

Ludwig, Bürgermeister

Gebührenanpassung  
für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung

Der Gemeinderat der Gemeinde Seckach hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 14. 12. 2020 geänderte Gebührensätze für die Wasser-
versorgung und die Abwasserbeseitigung (zentrale und dezentrale 
Abwasserbeseitigung) beschlossen.
Ab dem 1. 1. 2021 gelten folgende Gebührensätze:
a) Wasserversorgung:
Wasserverbrauchsgebühr: 2,63 € / cbm (bisher: 2,56 € / cbm)
zzgl. Mehrwertsteuer 
Die Grundgebühren bleiben unverändert.
b) zentrale Abwasserbeseitigung:
Schmutzwassergebühr: 2,90 € / cbm 
(bisher: 2,82 € / cbm)
Niederschlagswassergebühr: 0,26 € / m2 versiegelte Fläche 
(bisher: 0,31 € / m2 versiegelte Fläche)
c) dezentrale Abwasserbeseitigung:
(Entleerung der Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben)
Abfuhrgebühr für Kleinkläranlagen: 69,75 € / cbm Schlamm 
(bisher: 75,34 € / cbm Schlamm)
Abfuhrgebühr für geschlossene Gruben: 
 26,64 € / cbm Entleerungsgut
(bisher: 28,33 € / cbm Entleerungsgut)
Die entsprechenden Satzungsänderungen werden nachfolgend öf-
fentlich bekannt gemacht.

Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss  
an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und  

die Versorgung der Grundstücke mit Wasser
Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) sowie der §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Seckach am 14. 12. 2020 folgende Sat-
zung beschlossen:

§ 1
Die Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversor-
gungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung-WVS) vom 17. 11. 1997, in der Fassung 
vom 20. 5. 2019, wird wie folgt geändert:
1. § 42 erhält folgende Fassung:

„§ 42 
Verbrauchsgebühren

Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 43) 
berechnet. Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 2,63 €.“

2. Nach § 46 Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt:
„(4) Die Gebührenschuld gemäß § 41 und § 42 sowie die Vorauszah-
lungen gemäß § 47 ruhen auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht 
als öffentliche Last (§ 13 Abs. 3 i.V.m. § 27 KAG).“

§ 2
Diese Satzung tritt am 1. 1. 2021 in Kraft.

Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf-
grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach 
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Ausgefertigt!
Seckach, den 15. 12. 2020

Thomas Ludwig, Bürgermeister

Satzung zur Änderung der Satzung  
über die öffentliche Abwasserbeseitigung

Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-
Württemberg (WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Seckach am 14. 12. 2020 folgende Sat-
zung beschlossen:

§ 1
Die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwasser-
satzung-AbwS) vom 17. 11. 1997, in der Fassung vom 20. 5. 2019, 
wird wie folgt geändert:
1. § 41 erhält folgende Fassung:

„§ 41
Höhe der Abwassergebühren

(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 39) beträgt je cbm Abwasser: 2,90 €.
(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 39 a) beträgt je m2 versiegelte 
Fläche: 0,26 €.
(3) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fäl-
len des § 39 a während des Veranlagungszeitraumes, wird für jeden 
Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht besteht, ein Zwölftel der 
Jahresgebühr angesetzt.“
2. Nach § 42 Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt:
„(4) Die Gebührenschuld gemäß § 37 Abs. 1 sowie die Vorauszahlun-
gen gemäß § 43 ruhen auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht als 
öffentliche Last (§ 13 Abs. 3 i.V.m. § 27 KAG).“

§ 2
Diese Satzung tritt zum 1. 1. 2021 in Kraft.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf-
grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach 
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Ausgefertigt!
Seckach, den 15. 12. 2020

Thomas Ludwig, Bürgermeister

Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung von 
Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben

Auf Grund von § 46 Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württem-
berg (WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2 und 13 des Kommunalabgaben-
gesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Seckach am 14. 12. 2020 folgende Satzung beschlossen:



Seite 8  Amtsblatt Seckach  2020 · KW 51

§ 1
Die Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und ge-
schlossenen Gruben vom 20. 10. 1997, in der Fassung vom 20. 5. 
2019, wird wie folgt geändert:
§ 9 erhält folgende Fassung:

„§ 9 Gebührenhöhe
Die Abfuhrgebühr beträgt
– bei Kleinkläranlagen: 69,75 € für jeden m3 Schlamm
– bei geschlossenen Gruben: 26,64 € für jeden m3 Entleerungsgut.
Angefangene Kubikmeter werden bis 0,5 auf die vorausgehende vol-
le Zahl abgerundet, solche über 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl 
aufgerundet.“

§ 2
Diese Satzung tritt am 1. 1. 2021 in Kraft.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf-
grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach 
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Ausgefertigt!
Seckach, den 15. 12. 2020

Thomas Ludwig, Bürgermeister

Altersjubilar
23. 12. Viktor Günter Großeicholzheim 70 Jahre

Die Gemeinde gratuliert recht herzlich zum Geburtstag und  
wünscht alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.

Notfalldienste
Ärztlicher Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 
Neckar-Odenwald-Kreis
Rettungsdienst: 112112 
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Mosbach (Allgemeiner Notfalldienst) 
Knopfweg 1, 74821 Mosbach 
Mo., Di., Fr. 19.00–22.00 Uhr, Mi. 13.00–22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Buchen (Allgemeiner Notfalldienst) 
Dr. Konrad-Adenauer-Str. 37 , 74722 Buchen 
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Kinderärztlicher und augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Informationen zu Öffnungszeigen und Anschrift der jeweiligen 
Notfallpraxis finden Sie unter https://www.kvbawue.de/buerger/ 
notfallpraxen/

Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de

Bereitschaftsdienst der Sozialstation
Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken
 Unverbindliche Beratung  und  Information  sowie  Pflegebera- 
 tungsbesuche
 Qualifizierte liebevolle Pflege und medizinische Versorgung
 Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden u. ihren Angehöri- 
 gen (Hospiz)
 Vermittlung von Pflegehilfsmitteln,  Mahlzeiten,  Hausnotruf u. 
 Familienpflege
 Hauswirtschaftliche Versorgung
 Rufbereitschaft
 Bereitschaftsdienst am Wochenende Tel.: 06291/64190

Zahnärztlicher Notfalldienst
19.–21. 12. 2020     Dr. C. Kuhn, S. Albrecht, Bahnhofstr. 26, 74706 

Osterburken
Der Zahnarzt ist samstags, sonntags und feiertags in der Zeit 
von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr in der Praxis anwesend – in drin-
genden Fällen auch außerhalb der Sprechstunden telefonisch 
erreichbar. Bitte UNBEDINGT vorher anmelden!!!
Zahnärztlicher Notfalldienst jetzt auch Online. Unter der Internet-
adresse www.zahn-forum.de/karlsruhe.html hat die KZV Karlsru-
he die Notdienstplanung jetzt auch ins Netz gestellt, so dass diese 
Daten jetzt jederzeit abrufbar sind.

Apotheken Notdienst
–  Samstag, 19. 12. 2020:  

Quellen-Apotheke Hettingen, Tel.: 06281/38 86, Morrestr. 31, 
74722 Buchen, Odenwald (Hettingen) 

–  Sonntag, 20. 12. 2020:  
Apotheke am Schloss Ravenstein, Tel.: 06297/9 50 55, Zedern-
weg 3, 74747 Ravenstein (Merchingen) 

–  Montag, 21. 12. 2020:  
Apotheke Oberschefflenz, Tel.: 06293/2 87, Hauptstr. 98, 74850 
Schefflenz (Oberschefflenz) 

–  Dienstag, 22. 12. 2020:  
Sanus Apotheke, Tel.: 06281/5 54 04 00, Daimlerstr. 1, 74722 Bu-
chen 

–  Mittwoch, 23. 12. 2020:  
Die Odenwald Apotheke Buchen, Tel.: 06281/5 26 00, Hofstr. 10, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Donnerstag, 24. 12. 2020:  
Bauland-Apotheke Seckach, Tel.: 06292/2 64, Bahnhofstr. 47, 
74743 Seckach 

–  Freitag, 25. 12. 2020:  
Apotheke am Musterplatz, Tel.: 06281/45 48, Wilhelmstr. 25, 
74722 Buchen, Odenwald

folgenden Morgen um 8.30 Uhr. Der Notdienstplan kann auch im 
Internet nachgesehen werden unter www.lak-bw.notdienst-portal.de. 
Dort werden 5 Apotheken, die an diesem Tag Dienst haben ange-
zeigt, also auch Apotheken aus den Nachbardienstkreisen. Weite-
re Infos sind auch unter www.aponet.de erhältlich. Die dienstha-
benden Apotheken können auch unter folgender Nummer  0800  
00 22 8 33 kostenlos telefonisch erfragt werden, bzw. von jedem 
Handy ohne Vorwahl unter der Nr. 22 8 33 (max. 69 ct/Min/SMS) 
abgefragt werden.

Gasstörung
Stadtwerke Buchen, Störungsdienst Tag und Nacht: Tel.: 06281/51051

Stromversorgung EnBW 
Störungsdienst 0800 362 9477

Störungen an der Wasserversorgung
Bei Störungen an der Wasserversorgung Tel.: 06291/415554

Notrufnummer der Telefonseelsorge
0800-1110111 – bundesweit-gebührenfrei

Kirchliche Nachrichten
Katholische Gottesdienste

Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach
Unsere Gottesdienste:
Sa., 19. 12., Samstag der dritten Adventswoche 
18.30 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier am Vorabend mit 

Einführung des neuen Gemeindeteams sowie der neu 
gewählten Pfarrgemeinderäte

So., 20 .12. – VIERTER ADVENTSSONNTAG 
  9.00 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier
10.00 Uhr Seckach: Rosenkranz für den Frieden
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10.30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier
17.30 Uhr Seckach: Vesper, anschl. Barmherzigkeitsrosenkranz
Mo., 21. 12., Montag der vierten Adventswoche 
18.30 Uhr Seckach: Gottesdienst mit eucharistischer Anbetung
Do., 24. 12. – AM HEILIGEN ABEND – Adveniat Kollekte
15.00 Uhr Zimmern: Krippenfeier – Einlass nur mit vorheriger An-

meldung
17.00 Uhr Großeicholzheim, Park vor dem Wasserschloß: ökum. 

Gottesdienst zum Heiligen Abend – Koordination über 
das evangelische Pfarramt

17.00 Uhr Seckach: Christmette – Einlass nur mit vorheriger An-
meldung

17.00 Uhr Zimmern: Wort-Gottes-Feier zum Heiligen Abend 
 Einlass nur mit vorheriger Anmeldung
Fr., 25. 12. – HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN, WEIH-
NACHTEN – ADVENIAT-KOLLEKTE 
  9.00 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier – Einlass nur mit vorheriger 

Anmeldung
10.30 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier – Einlass nur mit vor-

heriger Anmeldung
10.30 Uhr Seckach: Wort-Gottes-Feier – Einlass nur mit vorheriger 

Anmeldung 
17.00 Uhr Seckach: Feierliche Vesper

Pfarrbüros geschlossen: 
Das Pfarrbüro Osterburken ist in der Zeit vom 21. 12. bis 3. 1. je-
weils mittwochs geöffnet. Die Pfarrbüros Adelsheim und Seckach 
sind jeweils mittwochs, den 23. 12. und 30. 12., sowie montags, 4. 1. 
und dienstags, 5. 1., geschlossen.

Sitzplatzreservierungen zu den Gottesdiensten
Aufgrund der geltenden Corona Regeln war es bisher ausreichend, 
die Kontaktdaten der anwesenden Gottesdienstbesucher vor Beginn 
des Gottesdienstes zu erfassen. Da jedoch traditionell an den Weih-
nachtstagen wesentlich mehr Gläubige wie gewohnt zu den Gottes-
diensten kommen, ist diese Vorgehensweise, aufgrund der gegebe-
nen Platzbeschränkung, nicht mehr ausreichend. Daher wird die 
folgende Regelung getroffen, dass eine Anmeldung mit Platzkarte 
erfolgen wird. Diese Anmeldung kann auf zwei Weisen geschehen:
1.  Per Online kann eine Anmeldung über unsere Homepage www.

se-aos.de erfolgen. Hier ist es auch möglich, mehrere Personen 
anzumelden. Die Seite ist seit 7. 12. freigeschaltet. Mit Abschluss 
Ihrer Anmeldung können Sie dann selbst die Platzkarte ausdru-
cken, welche Ihnen per Mail zugesandt wird. Ein kleines Anlei-
tungsvideo zeigt die einzelnen Schritte an.

2.  Wer sich im Internet nicht auskennt oder den Gottesdienst zum  
2. Advent nicht besuchen konnte, kann die Anmeldung telefo-
nisch während der Bürostunden der Pfarrsekretariate durchge-
ben. Diese Platzkarten bitten wir im Sekretariat abzuholen.

Bei allen Möglichkeiten sind immer die Namen, Telefonnummern 
und die Anschriften aller Personen anzugeben, um eine spätere 
Nachverfolgung zu gewährleisten oder eventuell dringende Infor-
mationen an Sie weiterzugeben. Wir möchten Sie bitten sich nur für 
die Gottesdienste anzumelden, welche wirklich auch von ihnen be-
sucht werden, da ansonsten unnötige Plätze belegt sind und soll-
te Ihnen kurzfristig die Teilnahme am Gottesdienst nicht möglich 
sein, melden Sie sich bitte, damit wir über den Platz verfügen kön-
nen.

Abholung der Tauffische:
Leider sind in diesem Jahr Corona bedingt die Kindersegnungen 
nicht möglich. Die Tauffische liegen in den Kirchen aus und können 
abgeholt werden.

Jugenddorf Klinge, St. Bernhard
Die Anmeldung für die interne Krippenfeier des Jugenddorfes am 
24. 12. wird intern geregelt. 
Anmeldungen für Weihnachtsgottesdienste in der Seelsorgeeinheit 
– siehe Pfarrbrief oder Homepage www.se-aos.de.

Seckach, St. Sebastian
„Fasset Mut und habt Vertrauen“

Die kfd St. Sebastian wünscht ihren Mitgliedern 
und allen, die sich uns nahe fühlen, einen guten 
Weg durch den Advent auf Weihnachten hin. 
Auch, wenn wir uns in diesem Jahr seltener gese-
hen haben als sonst, sind wir doch durch Briefe, 
Gebet, Gottesdienst und Andachten in Gedan-
ken miteinander verbunden. 

Ein trostreiches Weihnachtsfest und ein gesegnetes Neues Jahr 
wünscht im Namen des ganzen Vorstandes  Gabriele Greef

Großeicholzheim, St. Laurentius
Einführung der neu gewählten Großeicholzheimer Pfarrge-
meinderäte
Im Rahmen der Vorabendmesse zum 4. Advent am 19. Dezember 
werden die neuen Großeicholzheimer Pfarrgemeinderäte offiziell 
in ihr Amt eingeführt. Unser Dank gilt an dieser Stelle zunächst 
den beiden für die vergangene Amtsperiode von 2015 bis 2020 ge-
wählten Pfarrgemeinderäten Philipp Galm und Christina Huber 
für die Mitarbeit und Vertretung der Gemeinde Großeicholzheim 
im Pfarrgemeinderat. Gleichzeitig möchten wir die im März 2020 
gewählten neuen Großeicholzheimer Pfarrgemeinderäte Philipp 
Galm und Marlies Herold-Schmidt in ihrem Amt herzlich willkom-
men heißen. Sie werden unsere Gemeinde in den kommenden fünf 
Jahren im Pfarrgemeinderat der römisch-katholischen Kirchenge-
meinde Adelsheim-Osterburken-Seckach vertreten.

Beauftragung des neuen Gemeindeteams von St. Laurentius 
Ebenfalls in der Vorabendmesse am 19. Dezember findet die offizi-
elle „Stabübergabe“ vom bisherigen an das neue Gemeindeteam der 
Gemeinde St. Laurentius Großeicholzheim statt. 
Ein herzliches Dankeschön gilt daher allen Mitgliedern des Ge-
meindeteams der Jahre 2015 bis 2020 für ihren Einsatz zugunsten 
unserer Gemeinde. Namentlich bedanken möchten wir uns bei den 
ausscheidenden Gemeindeteam-Mitgliedern Sandra Fichtmüller 
und Kerstin Gramlich für ihr langjähriges Engagement in diesem 
Gremium.
Für die neue Amtsperiode von 2020 bis 2025 wurden vom Pfarr-
gemeinderat folgende Mitglieder in das Gemeindeteam St. Lauren-
tius Großeicholzheim berufen, die in der Vorabendmesse am 19. 12. 
2020 auch offiziell beauftragt werden: Gerhard und Melanie Bender, 
Silvia Diener-Galm, Philipp Galm, Gabriele Haber, Marlies Herold-
Schmidt, Roswita Hockwin, Christina Huber, Anna Majer, Nada 
Mark, Angela Nimis-Kuhn, Julia Pfaff, Wolfgang Schell sowie Mi-
chael Schneider. Bereits im Zuge der konstituierenden Sitzung wur-
den Philipp Galm zum „Sprecher“ sowie Marlies Herold-Schmidt 
zur „stellvertretenden Sprecherin“ des Gemeindeteams von St. Lau-
rentius Großeicholzheim gewählt. Das Gemeindeteam hat als Organ 
des Pfarrgemeinderats die Aufgabe stellvertretend für den Gesamt 
Pfarrgemeinderat die konkrete pastorale Arbeit vor Ort in unserer 
Gemeinde zu steuern und für deren Belange Sorge zu tragen. Allen 
„alten“ und neuen Gemeindeteam-Mitgliedern gilt unser Dank für 
die Übernahme dieses Amtes und ihre Bereitschaft zum ehrenamt-
lichen Engagement für die Kirchengemeinde vor Ort.

Ökumenischer Freiluft-Gottesdienst am Heiligen Abend 
Aufgrund der geltenden „Corona“-Beschränkungen und der damit 
sehr eingeschränkten Platzzahl in unseren Kirchen haben sich die 
evangelische und die katholische Kirchengemeinde in Großeicholz-
heim dazu entschlossen, in diesem Jahr am Heiligen Abend ge-
meinsam etwas Neues auszuprobieren: Anstelle der auf katholischer 
Seite traditionellen Mitfeier der zentralen Christmette in Seckach 
sowie des üblichen Gottesdienstangebots in der evangelischen Kir-
che Großeicholzheim soll in diesem Jahr erstmals ein ökumenischer 
Freiluft-Gottesdienst gefeiert werden. Dieser findet am Donners-
tag, 24. 12. 2020 (Heilig Abend), um 17.00 Uhr im Park des Großei-
cholzheimer Wasserschlosses statt. Nähere Infos zum Gottesdienst 
werden noch kurzfristig im Mitteilungsblatt der Gemeinde Seckach 
bekannt gegeben. Vorab aber schon einmal folgende Hinweise: Sitz-
möglichkeiten (gerade für ältere Menschen) werden vorhanden 

http://www.se-aos.de
http://www.se-aos.de
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sein. Außerdem wird im Hinblick auf die Dauer des Gottesdienstes 
berücksichtigt werden, dass wir uns im Freien befinden und daher 
auch mit dementsprechenden Temperaturen zu rechnen ist.
Die beiden Kirchengemeinden laden die gesamte Großeicholzhei-
mer Bevölkerung bereits an dieser Stelle ganz herzlich zum ökume-
nischen Weihnachtsgottesdienst ein und hoffen, dass mit diesem 
Angebot dem Wunsch vieler Menschen nach einem Gottesdienst-
besuch am Heiligen Abend trotz der diesjährigen eingeschränkten 
Möglichkeiten entgegengekommen werden kann!
Bitte beachten: Je nach Entwicklung der Infektionszahlen kann 
es sein, dass der Gottesdienst kurzfristig abgesagt oder auf 200 
Personen begrenzt werden muss.

Sternsingeraktion 2021
KINDERN HALT GEBEN * IN DER UKRAINE UND WELT-
WEIT
Segen bringen, Segen sein…. 20*C+M+B+21
Auch in diesem Jahr werden die Sternsinger wieder unterwegs sein 
und trotz Corona den Segen von Haus zu Haus bringen. Selbstver-
ständlich unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygieneregeln.
Wenn auch Ihr gerade in dieser schweren Zeit, Kindern in der Uk-
raine und Weltweit halt geben möchtet, dann schaut ab 6. Januar in 
Euren Briefkasten, dort findet Ihr ein Tütchen mit allen weiteren In-
formationen. Vielen Dank für Eure Spende!

Eure Sternsinger aus Großeicholzheim

30 Jahre Partnerschaft Großeicholzheim – El Salvador

Der Nikolaustag fiel in diesem Jahr in Großeicholzheim zusammen 
mit dem Jubiläumsgottesdienst zum Dank für 30 Jahre Partner-
schaft Großeicholzheim - El Salvador. Natürlich war in diesem Jubi-
läumsjahr alles noch ein wenig schwieriger als sonst, denn nicht nur 
der Gottesdienst war aufgrund der Pandemie ungewöhnlich, auch 
die Verbindung zu El Salvador wurde erheblich erschwert, weil es 
Kontaktmann Christof Oesterle nicht möglich war, in das Land zu 
fliegen. Dennoch konnte Gemeindereferentin Ute Hodel im Got-
tesdienst viel Positives berichten. Nachdem die Großeicholzheimer 
Spenden in El Salvador angekommen waren, wurden im Gottes-
dienst zahlreiche Dankesbriefe aus der Partnergemeinde Los Calles 
verlesen, in denen sich die Menschen für die Unterstützung und die 
Verbundenheit der Großeicholzheimer bedanken. In einem kurzen 
Rückblick über die vergangenen 30 Jahre machte Ute Hodel deut-
lich, dass das Trinkwassersystem verbessert sowie Zugangs- und 
Verbindungswege im Ort ausgebaut worden waren. U.a. konnte 
eine Hängebrücke für Fußgänger repariert werden und außerdem 
wurde eine kleine Kirche erbaut, die auch als Versammlungsraum 

genutzt werden kann. Diese Kirche wurde sogar im Anlehnung an 
den Großeicholzheimer Ortspatron dem heiligen Laurentius ge-
weiht und nach ihm benannt. Bereichert wurde dieser besondere 
Gottesdienst durch das Erscheinen von Bischof Nikolaus (Herbert 
Hodel), dieses Mal aber nicht mit Bart, dafür aber mit Maske und 
Handschuhen.

Danke 
Die Kollekte für El Salvador zum 30-jährigen Jubiläum erbrachte 
335 Euro. Allen Spenderinnen und Spendern sagen wir ein herzli-
ches Vergelt‘s Gott!

Zimmern, St. Andreas
Einstellung der Christbaumsammlung 
Die Abholung der Christbäume durch den Männer-Bibel-Kreis 
wird eingestellt. Die Spendenerlöse kamen in den vergangenen Jah-
ren dem Buukumi-Kreis zugute. Das Gemeindeteam spricht allen 
Beteiligten großen Dank für das langjährige Engagement aus.

STRICK-TREFF ZIMMERN 
Leider konnten wir uns dieses Jahr nicht wirklich oft treffen. Des-
halb möchten wir euch auf diesem Weg und in der Hoffnung auf 
ein besseres Jahr 2021 alles alles Gute wünschen. Ein frohes Weih-
nachtsfest und ein gesundes und glückliches neues Jahr wünschen 
wir euch und euren Familien. 
Sobald wir wieder zusammenkommen können, machen wir neue 
Termine. Bis dahin bleibt gesund und zuversichtlich. 

Ganz liebe Grüße von Elke und Gudrun 

Evangelische Gottesdienste
Seckach
Sonntag, den 20. 12. 2020 – 4. Advent
in Bödigheim ist kein Gottesdienst
11.00 Uhr Gottesdienst in Seckach mit Pfr. Fränkle

Großeicholzheim
Ökumenischer Gottesdienst an Heiligabend
Von den neuerlichen Corona-Einschränkungen ab dem 12. De-
zember sind Gottesdienste vorerst nicht betroffen. Ob es noch vor 
Weihnachten zu neuen Regelungen kommen wird, war bei Redak-
tionsschluss noch offen. Bitte nutzen Sie als Informationsquelle die 
Homepages der evang. und kath. Kirchengemeinde (www.ev-gross 
eicholzheim.de und www.se-aos.de).
Wie bereits bekanntgegeben planen die kath. und evang. Kirchen-
gemeinde einen ökumenischen Gottesdienst an Heiligabend um 
17 Uhr im Park vor dem ehem. Wasserschloss in Großeicholz-
heim. Das aktuelle Corona-Schutzkonzept sieht vor, dass alle Got-
tesdienstbesucher ab 6 Jahren durchgehend eine Mund-Nasen-Be-
deckung tragen müssen. Es gilt ein Mindestabstand von 2 Metern, 
außer zu Angehörigen desselben Haushaltes. Die musikalische Be-
gleitung übernimmt die Bläsergruppe Großeicholzheim. Wir bitten 
darum, die Abstandsregel auch vor und nach dem Gottesdienst ein-
zuhalten. Ein Liedblatt kann auf der Homepage der evang. Kirchen-
gemeinde (www.ev-grosseicholzheim.de) und der kath. Seelsorge-
einheit (www.se-aos.de) im Voraus heruntergeladen werden, ebenso 
ein Teilnahme-Formular, das von jedem Gottesdienstbesucher aus-
zufüllen ist. Formulare und Liedblätter liegen auch an mehreren 
Stellen auf Stehtischen vor Ort aus. Für ältere Menschen stehen 
Stühle bereit. Der Gottesdienst dauert ungefähr eine halbe Stunde 
und findet auch bei leichtem Regen statt. Bei allzu schlechtem Wet-
ter wird der Gottesdienst in der Kirche aufgenommen und im Inter-
net ausgestrahlt.
Bitte beachten: Je nach Entwicklung der Infektionszahlen kann 
es sein, dass der Gottesdienst kurzfristig abgesagt oder auf 200 
Personen begrenzt werden muss.

Anders Weihnachten feiern – Faltblatt für zuhause
Unabhängig von der Möglichkeit, Gottesdienste in der Kirche oder 
im Freien zu feiern, haben die evangelische und die katholische Kir-
che ein gemeinsames Faltblatt „Anders Weihnachten feiern“ erstellt. 
Es enthält einen fertigen Ablauf für eine Heiligabendfeier zuhau-
se mit Gebeten, der Weihnachtsgeschichte und bekannten Weih-

http://www.ev-grosseicholzheim.de
http://www.ev-grosseicholzheim.de
http://www.se-aos.de
http://www.ev-grosseicholzheim.de
http://www.se-aos.de
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nachtsliedern. Das Faltblatt liegt in der Evang. Kirche und in ver-
schiedenen Geschäften in Großeicholzheim aus und ist außerdem 
allen Gemeindebriefen der aktuellen Winterausgabe beigelegt. Es 
kann auch im Internet heruntergeladen werden: www.ekiba.de/
weihnachten2020 

Adelsheim
Sonntag, den 20. 12. 2020, 4. Advent
  9.30 Uhr Gottesdienst (Bless): „Verlangen“

Badischer Sportbund Nord

Vereinsnachrichten

Der Badische Sportbund Nord informiert:
Die Corona-Soforthilfe Sport will allen Sportvereinen in der 
Krise helfen!
Wie vieles in diesen Zeiten, ist dieses Soforthilfeprogramm anders. 
Es ist unbürokratisch und das Geld wird sehr schnell ausbezahlt. 
„Sofort“ ist daher fast wörtlich zu nehmen. Der Badische Sportbund 
Nord, so die Sportkreisvorsitzenden Dr. Dorothee Schlegel (Mos-
bach) und Manfred Jehle (Buchen), hat dieses so wichtige Überle-
bens-Programm nun nochmals verlängert, um den Vereinen, die in 
Not geraten könnten oder es schon sind, umgehend zu helfen. Das 
Programm berücksichtigt die individuelle Notlage eines Vereins 
und keine Notsituation gleicht der anderen.
Wie ist nun vorzugehen? Auf der Webseite des Badischen Sportbun-
des unter https://www.badischer-sportbund.de/startseite/aktuelles/
detailansicht/1210-soforthilfe-sport-baden-wuerttemberg-bis-juni-
2021-verlaengert/ finden sich Hinweise zur Beantragung. Der BSB 
prüft bei Antragseingang jedoch vorab die finanzielle Situation des 
Vereins, auch die jeweiligen freien Rücklagen, die aufgebraucht sein 
müssen. Dies umfasst nicht die gebundenen Rücklagen, z.B. für An-
schaffungen, die für die nächsten Jahre zurückgelegt wurden. Die 
maximal mögliche finanzielle Zuweisung ist von der Mitgliederzahl 
des Vereins (Bestandsmeldung 2020) abhängig. Der Regelfall lautet: 
maximal 15 €/ Mitglied. Hat also ein Verein 100 gemeldete Mitglie-
der kann er von maximal 1.500 € ausgehen. 
Auch bei diesem Soforthilfe-Programm gibt es Sonderfallregelun-
gen, die bis zur Höhe des Engpasses ausbezahlt werden können. 
Eine Begründung ist hier zwingend notwendig. Maßstab der Hilfe, 
so die Auskunft aus Karlsruhe, ist die Größe, die Bedürftigkeit, der 
Engpass, die Begründung und eine nicht vorhandene freie Rück-
lage.
„Es lohnt sich für jeden Verein, sich dieses Programm zumindest 
einmal anzuschauen“, so die Sportkreisvorsitzenden, „und bei Be-
darf zum Telefonhörer zu greifen oder eine E-Mail zu schreiben und 
bei Kerstin Hägele, die dafür beim Badischen Sportbund zuständig 
ist, nachzufragen“. Der Gang nach Karlsruhe wird somit leicht ge-
macht und könnte dem ein oder anderen Verein ziemlich unbüro-
kratisch helfen.

SC Klinge Seckach
Weihnachtsgrüße
Ich wünsche Euch, dass es Euch gelingt, das Weihnachtsfest dieses 
Jahr so zu feiern, dass Ihr etwas vom Frieden spürt. Dass Euch Zeit 
bleibt für schöne Stunden mit der Familie, für Gespräche mit Freun-
den und dass Ihr nach den Weihnachtsfeiertagen entspannt und er-
holt seid. Bleibt zu hoffen, dass der SCK dazu beitragen kann, dass 
euer Weihnachtsfest ruhig und besinnlich verläuft.
Allen Trainern, Betreuern, Vorstandsmitgliedern und den vielen El-
tern ein sehr großes Lob für ihr Engagement im Verein. Vielen, vie-
len Dank und ein herzliches und liebes Dankeschön.
Ich wünsche Euch und Euren Familien bereits heute eine besinn-
liche und ruhige Weihnacht und ein glückliches und erfolgreiches 
Jahr 2021, damit wir uns nächstes Jahr gesund wiedersehen.

Sportschützenverein „Hubertus“ Seckach
Wir sind auch „toni“! Mit Zielen sind wir bekannterweise in un-
serer Sportart ja durchaus vertraut und jetzt unterstützen auch wir 

das Ziel, den Ausbau des Glasfasernetzes in unserer Gemeinde vo-
ranzutreiben. Aus diesem Grund beteiligen wir uns an der Vorver-
marktung von „toni“ und werben bei unseren Mitgliedern sowie 
Freunden zum Abschluss eines Vertrages bei der BBV Deutschland 
GmbH – „toni“.
Gründe gibt es dafür zahlreiche, die auch schon detailliert von der 
Gemeindeseite erklärt wurden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, 
sich in den bekannten „toni-Shops“ vor Ort beraten zu lassen oder 
sich einfach unter www.bbv-deutschland.de/wir-sind-toni zu infor-
mieren.
Für uns bedeutet diese Zusammenarbeit mit „toni“ eine finanzielle 
Unterstützung für unseren Verein, da auch wir im Jahr 2020 größ-
tenteils unser Vereinsleben einstellen mussten und nur einen Bruch-
teil der Einkünfte durch Nutzung unserer Anlage, Vermietung oder 
Bewirtung erwirtschaften konnten.
Für alle Vereinsmitglieder und der Bevölkerung des Neckar-Oden-
wald-Kreises besteht die Möglichkeit, bei Abschluss eines Vertrages 
unseren Verein zu unterstützen. Dafür muss lediglich im rechten 
unteren Feld Auftragserteilung „weitere Vereinbarungen“ unser Ver-
ein Sportschützenverein „Hubertus“ Seckach eingetragen werden.
Wir bedanken uns schon jetzt für abgeschlossene Verträge mit 
unserem Namen und wünschen allen ein gesegnetes frohes Weih-
nachtsfest, ein gutes neues Jahr und vor allem Gesundheit.

Förderverein Kindergarten St. Franziskus Seckach
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir bedanken uns ganz herzlich für jede bisher erbrachte Unter-
stützung für den Förderverein des Kindergartens St. Franziskus in 
Seckach. Dank Ihrer Hilfe können wir gemeinsam mehr erreichen 
für unsere Kinder. 
Nach wie vor halten wir an unserem Ziel fest, 100 Mitglieder bis 
Ende des Jahres zu werben. Insofern ergeht auch hier die Bitte an 
Sie: Werden Sie Mitglied und unterstützen Sie somit die Förderung 
unserer Kinder in der Gemeinde. Es besteht keine Vereinsarbeit 
oder anderweitige Verpflichtung. Eine Beitrittserklärung liegt dem 
Mitteilungsblatt bei.
Wenn Sie noch ein passendes Weihnachtsgeschenk suchen, so ist 
auch hier eine Mitgliedschaft im Förderverein eine ganz besonde-
re Möglichkeit, Gutes zu tun. Beiliegenden Mitgliedsantrag auf den 
Namen der oder des Beschenkten ausfüllen und Ihre eigene IBAN 
angeben. Bei Fragen können Sie sich gerne einfach per E-Mail bei 
uns melden: foerderverein.kiga.seckach@gmail.com
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr!

Ihr Förderverein des Kindergartens St. Franziskus in Seckach

Förderkreis „Leben braucht Wasser“
Die „1 Euro-Spendenlosaktion“ des Förderkreises „Leben braucht 
Wasser“ zu Gunsten der Ärmsten in Peru lockt mit attraktiven 
Preisen. Zahlreiche Sponsoren haben sich mit Gutscheinen oder 
Sachspenden eingebracht. In der Spenderliste sind aufgeführt aus 
Seckach: Physiotherapie Petra Ühlein, Pizzeria da Maria, Hairsty-
le Prestige, Krankengymnastik Karin Holzschuh, Nahkauf Hove-
mann, Elektro-Wallisch, Blumenstube Ellen Gimber und Knühl-
Reisen, aus Adelsheim: Modehaus Friederich, aus Buchen: AS 
2000 Autoteile, Krankengymnastik Carolin Grünwald-Beck & Ute 
Grünwald, Hotel Prinz Carl und Café Conditorei Wittemann, aus 
Eberstadt: Restaurant Seeterrasse, aus Osterburken: Dietz Frucht-
säfte, Autohaus Nenninger, EDEKA-Markt Tischer und Fahrschule 
Paul Wohlfahrt, des Weiteren die Firma Braun aus Walldürn und 
die Bauland-Apotheke. Glückliche Gewinner der auf www.leben 
brauchtwasser-ev.de genau aufgeführten Preise sind die Losnum-
mern 35031, 35143, 35159, 35170, 35240, 35248, 35353, 35402, 
35417, 35459, 35587, 35628, 35643, 35686, 35753, 35809, 35846, 
35910, 35999, 36027, 36101, 36121, 36214, 36228, 36250, 36374, 
36436, 36462, 36593, 36624, 36667, 36680, 36729, 36813, 36832, 
36850, 36879, 36946, 36980, 37055, 37137, 37168, 37231, 37250, 
37284, 37368, 37438, 37480, 37549, 37614, 37643, 37747, 37776, 
37780, 37831, 37844, 37855, 37873, 37892, 37914, 37940, 37956, 
37998. Die Preise können nach tel. Absprache mit Bernhard Heilig 
abgeholt werden (Tel.: 06292/ 1515).

http://www.ekiba.de/weihnachten2020
http://www.ekiba.de/weihnachten2020
https://www.badischer-sportbund.de/startseite/aktuelles/detailansicht/1210-soforthilfe-sport-baden-wuerttemberg-bis-juni-2021-verlaengert/
https://www.badischer-sportbund.de/startseite/aktuelles/detailansicht/1210-soforthilfe-sport-baden-wuerttemberg-bis-juni-2021-verlaengert/
https://www.badischer-sportbund.de/startseite/aktuelles/detailansicht/1210-soforthilfe-sport-baden-wuerttemberg-bis-juni-2021-verlaengert/
http://www.bbv-deutschland.de/wir-sind-toni
mailto:foerderverein.kiga.seckach@gmail.com
http://www.lebenbrauchtwasser-ev.de
http://www.lebenbrauchtwasser-ev.de
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Wer den Förderkreis mit weiteren Loskäufen unterstützen will, 
kann diese bei Nahkauf Hovemann (Seckach), Hairstyle Prestige 
(Seckach), Modehaus Friederich (Adelsheim) und beim Förder-
kreis „Leben braucht Wasser“ im Seckacher Finkenweg 4 erste-
hen. Wer sich genauer über die laufenden Arbeiten in Peru oder 
die Aktion „Spenden statt Schenken“ informieren will, ist auf der 
o.g. Homepage willkommen. Spenden, auf Wunsch natürlich gegen 
Spendenbescheinigung, werden gerne angenommen auf dem Konto 
des Förderkreises Förderkreis Leben braucht Wasser e.V. unter dem 
Stichwort „Spenden statt Schenken 2020“. Spendenkonto IBAN-Nr. 
DE07 6745 0048 1001 2213 63, Sparkasse Neckartal-Odenwald.

Förderkreis „Leben braucht Wasser“
Jeder Adventssonntag bringt einen weiteren Hauptgewinn in der 
„1 Euro-Spendenlosaktion“, die seit dem mehr als 10-jährigen Be-
stehen des Seckacher Förderkreises „Leben braucht Wasser“ nicht 
nur eine traditionsreiche Einnahmequelle zu Gunsten der Ärmsten 
der Armen in Peru ist, sondern Dank treuer Sponsoren auch die 
schönsten Gewinne bringt. Am 1. Advent wurde die Los-Nr. 35790 
gezogen für die ein küchenfertig zerlegtes Reh, gespendet von Rei-
ner Krug; es kann nach telefonischer Absprache mit Bernhard Hei-
lig, Tel. 06292/ 1515 abgeholt werden. Am 3. Advent winkten gleich 
zwei Superpreise. Wie der Glückliche mit der Losnummer 37240 
vom 2. Advent kann die Nummer 37467 eine Erlebnisbesichtigung 
mit 20 Personen in der Distelhäuser Brauerei genießen und die Los-
nummer 35553 darf sich über einen Braun Epilierer SE7-681WD 
freuen. Neben den Hauptpreisen, die an den Adventssonntagen ge-
zogen werden (also Lose auf jeden Fall aufheben) sind noch über 60 
weitere attraktive Preise zu gewinnen. Die Gewinnnummern dazu 
können auf der Homepage www.lebenbrauchtwasser-ev.de einge-
sehen werden. Wer den Förderkreis unterstützen und sich weite-
re Lose sichern will, kann diese bei Nahkauf Hovemann Seckach, 
Hairstyle Prestige Seckach, Modehaus Friederich in Adelsheim und 
beim Förderkreis „Leben braucht Wasser“ im Seckacher Finkenweg 
4 erstehen.

VdK Ortsverband Seckach und Zimmern 
Weihnachts- und Neujahrsgrüße 
Ein frohes, hoffnungsvolles, gesundes Weihnachten und einen gu-
ten Start ins neue Jahr wünscht allen der VdK-Ortsverband Seckach 
mit Zimmern. Bleiben Sie gesund und denken Sie immer daran: 
Nur gemeinsam können wir eine Krise zum Guten hinwenden.
Die Vorstandschaft: Franz Brand – Irene Bauer – Gertrud Scheuer-
mann – Reinhold Frank – Alfons Wallisch u. Maria Watzlawek.  

DLRG Schefflenz mit Stützpunkt in Seckach
Hallo liebe DLRG Kameraden/innen Freunde und Gönner!
Die Adventszeit geht zu Ende und die Weihnachtszeit beginnt. Es 
war ein besonderes Jahr. Wegen der Corona-Pandemie konnten wir 
unsere Übungsabende seit dem Frühjahr nicht mehr durchführen, 
weil das Hallenbad in Seckach schließen musste. Auch unser Früh-
lingsbesen und das Schwimmbadfest konnte wegen der Pandemie 
nicht stattfinden. Nur mit unserem Herbstbesen „to go“ konnten wir 
unsere Freunde und Gönner mit unseren Besenspezialitäten ver-
wöhnen. Gerade deshalb möchte ich mich bei allen für die Unter-
stützung und den Zusammenhalt herzlichst bedanken.
Ich wünsche euch allen eine gesegnete Weihnacht und ein gutes 
neues Jahr.

Gregor Friedrich, 1. Vorsitzender

SV Großeicholzheim
Abt. Fußball, Juniorenbereich
Weihnachtsgrüße des Juniorenbereichs des SV Großeicholzheim
Der Juniorenbereich des SV Großeicholzheim bedankt sich recht 
herzlich bei allen Jugendspielerinnen und Jugendspielern, Trainern 
und Betreuern sowie bei den Eltern für deren tatkräftigen Einsatz 
und Unterstützung in diesem außergewöhnlichen Jahr.
An dieser Stelle gilt auch ein besonderer Dank der Abteilung Fuß-
ball, dem Förderverein des SVG, den Vereinen der beteiligten Spiel-
gemeinschaften und allen Gönnern und Sponsoren im vergangenen 
Jahr.

Wir wünschen allen eine besinnliche Weihnachtszeit, einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr und vor allem Gesundheit. Wir hoffen auch, 
dass wir bald wieder sportliche Erfolge im Jahr 2021 feiern können.

Das Christbaumsammeln im Januar muss Corona bedingt leider 
ausfallen!

Wandern mit Adventure-Herry
Adventure-Herry Herbert Hodel ist, was seine Wanderfreude be-
trifft zwar immer noch voll motiviert und „auf der Suche nach 
Grenzen“, doch das Wanderjahr 2020 hat ihn richtig frustriert und 
er bedauert unendlich, die Winterwanderung, die am 17. Januar 
2021 stattfinden sollte, absagen zu müssen. 
Er meint: „Ein furchtbares Wanderjahr neigt sich dem Ende zu.“ 
Und wie es aussieht, werden uns die Probleme mit dem Corona-Vi-
rus noch bis tief in das neue Jahr 2021 begleiten. Der einzige Licht-
blick in diesem Jahr war, dass die Winterwanderung 2020 noch 
durchgeführt werden konnte, sogar mit anschließender Einkehr 
im Großeicholzheimer Gasthaus „Löwen“ und Siegerehrung des 
Adventsrätsels. Herry verspricht den Freunden des etwas härteren 
Wanderns: „Sobald wir gefahrlos wandern können, werden wir los-
legen“. Bis dahin will er verschiedene Strecken abfahren und den 
einen oder anderen Weg erwandern, um gut vorbereitet zu sein.

TC Großeicholzheim
Der TC Großeicholzheim wünscht allen Mitgliedern, Freunden, 
Gönnern und allen, die es lesen ein fröhliches, besinnliches Weih-
nachtsfest. Einen guten Rutsch ins Neue Jahr und bleibt Gesund. 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen nach dem Lockdown.

Die Vorstandschaft

Förderverein der Grundschule Großeicholzheim
Aufgrund der aktuellen Situation verschiebt der Förderverein der 
Grundschule Großeicholzheim seine diesjährige Jahreshauptver-
sammlung auf Frühling 2021. 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne und gesunde 
Weihnachtszeit.

VdK Großeicholzheim
Auch in diesem „besonderen“ Jahr möchte der VdK Ortsverband 
nicht versäumen, seinen Mitgliedern auf diesem Wege recht herz-
liche Weihnachtsgrüße zu übermitteln. Wir hoffen, uns im nächs-
ten Jahr wieder zu unseren gemeinsamen Veranstaltungen treffen zu 
können und wünschen Ihnen bis dahin vor allen Dingen Gesund-
heit.

Die Vorstandschaft

MGV Großeicholzheim
Liebe Sangesfreunde, auch ein Jahr ohne viele Aktivitäten, kann 
dennoch belastend sein. Diese Erfahrung mussten wir alle hinneh-
men und uns den Hygienevorschriften, die uns die Pandemie auf-
erlegt hat, beugen. Es ist eine schwere Zeit die wir gerade durchle-
ben und dennoch gilt es unseren Blick nach vorne zu richten, den 
Verein weiter aufrecht zu halten mit der Hoffnung, im neuen Jahr 
wieder Singen zu können und zu dürfen. Wir danken für jegliche 
Unterstützung und wünschen all unseren Mitgliedern, allen Freun-
den und Gönnern des Chorgesangs in gewohnter Weise eine fröhli-
che, besinnliche Weihnacht, Gesundheit, Kraft und Gottes Segen für 
das neue Jahr 2021. Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehn,

Ihr MGV Großeicholzheim

FC Zimmern
Der FC Zimmern bedankt sich in diesem ereignisreichen und au-
ßergewöhnlichen Jahr 2020 bei allen Vorstandsmitgliedern, Trai-
nern, Spielern, Helfern und Freunden für die rege Beteiligung und 
Aufrechterhaltung des Spielbetriebes. 
Wir wünschen allen Freunden und Gönnern eine besinnliche Weih-
nachtszeit, frohe Weihnachten sowie ein gutes und gesundes neues 
Jahr 2021!

http://www.lebenbrauchtwasser-ev.de
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Sonstiges
Katholische Öffentliche Bücherei Seckach 
Leider lässt uns die derzeitige Corona-Situation keine andere Wahl 
und wir müssen die Bücherei ab Mittwoch, 16. 12. 2020, bis Sonn-
tag, 10. 1. 2021, schließen. Die ausgeliehenen Bücher werden auto-
matisch verlängert oder sie können im Pfarrbüro Seckach abgege-
ben werden. 
Diese Entwicklung ist für uns selbst sehr traurig und schmerzhaft, 
aber Ihre und unsere Gesundheit gehen einfach vor…..
Hoffen wir, dass wir dich und Sie im neuen Jahr in unserer Büche-
rei wieder unter besseren Vorzeichen willkommen heißen können.
Wir wünschen allen unseren Besucherinnen und Besuchern trotz 
der Einschränkungen durch die Corona-Krise ein frohes, gesegne-
tes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2021. 
Bleiben Sie gesund! Ihr Büchereiteam

Alpenverein Schefflenz e. V.
Liebe Wanderfreunde,
das Jahr 2020 geht zu Ende. Ein Jahr mit historischen Dimensio-
nen weltweit, wie es noch niemand erlebt hat. Die Coronapandemie 
mit bisher vielen Millionen Infizierten und hunderttausenden Toten 
versetzt uns alle in große Sorge um unsere wirtschaftliche Existenz, 
vor allem aber um unsere Gesundheit und unser Leben. Wie im 
Großen, so ist die Verunsicherung auch im Privatleben jedes Ein-
zelnen angekommen und damit auch im Vereinsleben.
Die Aktivitäten sind ausgesetzt, Wanderungen und unsere regelmä-
ßigen Treffen sind nicht mehr möglich. Die Pflege unserer Kontakte, 
bisher wie selbstverständlich, leiden stark unter der Pandemie. 
Trotz aller Widrigkeiten: Wir stellen uns der Herausforderung, wir 
lassen uns nicht kleinkriegen und wir freuen uns auf das Ende der 
Pandemie, mag der Weg dahin auch steinig sein.
Wir wünschen all unseren Wanderfreunden besinnliche und stille 
Weihnachten und ein ruhiges wie hoffnungsvolles Jahr 2021 mit der 
Rückkehr zu unserem bisherigen Leben.     Die AVS-Vorstandschaft

LandFrauenverein Schefflenztal
Weihnachts- und Neujahrsgrüße
Der LandFrauenverein Schefflenztal wünscht seinen Mitgliedern 
sowie der ganzen Bevölkerung von Seckach, Schefflenz, Billigheim 
und Auerbach ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und für das
neue Jahr alles Gute, viel Glück und Gesundheit. Obwohl die Coro-
na-Pandemie unsere privaten, sozialen und gesellschaftlichen Kon-
takte sehr stark einschränkt, kann jeder mit dem Einhalten der Ab-
stands- und Hygieneregeln dazu beitragen, dass wir im nächsten 
Jahr hoffentlich wieder unser normales Leben leben können.
Der LandFrauenverein Schefflenztal hat 2021 wieder ein vielfältiges 
und interessantes Programm zusammengestellt, das wir sobald die 
Pandemie es erlaubt, unseren Mitgliedern und den hoffentlich vie-
len Gästen anbieten werden. Bleiben Sie gesund, achten Sie aufein-
ander, dann steht einem Wiedersehen nichts im Wege.

Ihr LandFrauenverein Schefflenztal

Abfallwirtschaft des Neckar-Odenwald-Kreises
Die AWN/KWiN informiert: 
Öffnungszeiten der Entsorgungsanlagen
Das Zentrum für Entsorgung und Umwelttechnologie Sansenhe-
cken (Z.E.U.S.) in Buchen und der Wertstoffhof in Mosbach, Lut-
tenbachtalstr. 30, im Betriebsgelände der Fa. INAST auf dem Ge-
lände der ehemaligen Neckartalkaserne sowie der Wertstoffhof des 
DRK in Hardheim, Querspange 6, haben an Heiligabend Donners-
tag, 24. Dezember, sowie an Silvester, Donnerstag, 31. Dezember, 
geschlossen.
Von Montag, 28. 12., bis Mittwoch, 30. 12., haben das Zentrum für 
Entsorgung und Umwelttechnologie Sansenhecken (Z.E.U.S.) in 
Buchen und der Wertstoffhof in Mosbach unter Bedingungen zum 
Schutz vor dem Corona-Virus (Maskenpflicht, max. zwei Personen 
pro Fahrzeug, max. fünf Fahrzeuge auf dem Wertstoffhof, Mindest-
abstand zwischen Personen 1,5 Meter) geöffnet. Am Samstag, 2. Ja-

nuar, hat der Wertstoffhof des DRK in Hardheim geöffnet, alle an-
deren Entsorgungseinrichtungen sind geschlossen.
•  Die Öffnungszeiten des Z.E.U.S. in Buchen: 
•  Montag bis Freitag von 7.30 bis 16.00 Uhr, samstags von 8.00 bis 

12.00 Uhr. Am Montag und am Donnerstag ist jeweils bis 18.00 
Uhr geöffnet.

• Die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs in Mosbach: 
•  Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr, und von 14.00 bis 16.30 

Uhr, samstags von 8.30 bis 12.00 Uhr. Am Montag und am Don-
nerstag ist jeweils bis 18.00 Uhr geöffnet.

• Die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs in Hardheim: 
•  Donnerstag von 18.00 bis 19.30 Uhr und Samstag von 10.00 bis 

11.30 Uhr. 
Sämtliche Öffnungszeiten sind wie üblich im grünen Entsorgungs-
kalender von AWN und KWiN zu finden, auf Seite 7.

Christbaumsammlung 2021
Vereinssammlung fällt aus – Annahme jederzeit am Grüngut-
platz
Bedingt durch die Schutzmaßnahmen aufgrund der Corona-Pan-
demie kann die in allen Ortsteilen der Gemeinde Seckach seit vie-
len Jahren übliche Vereinssammlung ausgedienter Christbäume 
im Januar 2021 nicht durchgeführt werden. Sie können Ihre ab-
geschmückten Christbäume aber zu den üblichen Zeiten an den 
Grüngutplatz in der Bannholzsiedlung anliefern.
Achtung: damit die Christbäume verwertet werden können, müssen 
sie sorgfältig abgeschmückt sein, d.h. ohne jegliches Lametta oder 
sonstigen Schmuck gebracht werden. Bei der Anlieferung am Grün-
gutplatz ist auf die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen zu 
achten. D.h., nicht mehr als fünf Personen aus zwei Haushalten am 
Grüngutplatz, keine Anlieferung zwischen 20 Uhr und 5 Uhr, min-
destens 1,5 m Abstand und es sollte ein Mund-Nasen-Schutz getra-
gen werden. Wenn es zu einer Stauung kommen sollte, müssen die 
Anlieferer in ihren Autos warten, bis sie an der Reihe sind und die 
zulässige Höchstpersonenzahl vor Ort das Abladen erlaubt. Weite-
re Fragen zur Christbaumsammlung beantwortet die KWiN unter 
Telefon 06281/ 906-0.

Regionale Einkaufsplattform „Dein RegioKauf.de“ – machen 
Sie mit!
Jetzt ist die Chance da, den Wert unseres einheimischen Gewerbes 
zu erkennen und dessen Leistungen in Anspruch zu nehmen. Un-
terstützen Sie die örtlichen und regionalen Anbieter!
Die gemeinsame Einkaufsplattform der RIO-Kommunen Adels-
heim, Osterburken, Ravenstein, Rosenberg und Seckach www.dein 
regiokauf.de informiert über die verschiedenen Angebote in den 
Sparten „Genuss und Lebensmittel“, „Gastronomie und Imbiss“, 
„Wohnen und Leben“, „Schreiben und Schenken“, „Elektro und 
Computer“ sowie „Dienstleistungen“.
Liebe weitere Unternehmen und Dienstleister: lassen auch Sie sich 
rasch auf dieser Plattform registrieren!
Ansprechpartnerin ist Frau Christine Adam von der Werbeagentur 
„Die Werbemacher“, Telefon 06291/ 647258, oder E-Mail c.adam@
die-werbemacher.com.

Informationsveranstaltungen an der Helene-Weber-Schule
Am Mittwoch, 3. Februar, um 18.30 Uhr, bietet die Helene-Weber-
Schule Buchen, St.-Rochus-Straße 12 einen Informationsabend über 
alle Schularten an, die im nächsten Schuljahr 2021/22 in Vollzeit an-
geboten werden. Dabei können der Hauptschulabschluss (AV), die 
Fachschulreife (Zweijährige Berufsfachschule Pflege bzw. Hauswirt-
schaft/Ernährung), die Fachhochschulreife (Berufskolleg Pflege/
Gesundheit) und das Abitur (Sozialwissenschaftliches Gymnasium) 
erreicht werden. Die Berufsfachschule für Kinderpflege wird eben-
so vorgestellt. Eine ideale Möglichkeit zum Wiedereinstieg, bzw. zur 
Weiterbildung bieten die Zweijährigen Berufsfachschulen mit den 
Profilen Pflege, Hauswirtschaft/Ernährung oder Erziehung. Für die-
se berufsbegleitenden Schularten findet am Donnerstag, 4. Februar, 
um 19.00 Uhr, eine Informationsveranstaltung statt. Weiterführen-
de Informationen finden Sie unter www.hws-buchen.de/Bildungs 
angebote. 

http://www.dein
http://www.hws-buchen.de/Bildungsangebote
http://www.hws-buchen.de/Bildungsangebote
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Quelle: www.sudoku-aktuell.de
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Platten- und Partyservice!

Schlossgasse 5, 74740 Adelsheim
Telefon 06291/1313 · www.metzgerei-uwe-goetz.de

Unser Rind- und Schweinefleisch beziehen 
wir von Bauern aus der Region.

Schweine-Schnitzel mager 100 g 1.09 €

Überlinger Pastete  100 g 1.24 €

Deftige Krakauer mit und ohne Kümmel 100 g 1.16 €

Herzhafte Knacker 100 g 1.12 €

Schweizer Wurstsalat  100 g 1.22 €

Champignon-Cambozola 70 % Fett i. Tr.  100 g 1.59 €

Denken Sie an Ihre Weihnachts-Bestellung!
Abgabe der Bestellzettel bis Sa., 19.12., möglich.

Wir wünschen allen unseren Kunden frohe und 
besinnliche Weihnachten im Kreis ihrer Familien. 
Für das kommende Jahr wünschen wir Ihnen 
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.
           Ihre Familie Götz und Team

Neugereut 2 · 74838 Limbach
Telefon (0 62 87) 92 58-80 · Telefax (0 62 87) 92 58-84 
E-Mail: druckerei@henn-bauer.de · www.henn-bauer.de

Wir haben auf Grund unserer Betriebsferien von Donnerstag, 
24. Dezember 2020, bis einschließlich Freitag, 8. Januar 2021, geschlossen. 
Ab Montag, dem 11. Januar 2021, sind wir wieder wie gewohnt für Sie da.

n Flyer aller Art

n Plakate

n Prospekte

n Visitenkarten

n Briefpapier

n Briefhüllen

n SD-Sätze

n Formulare

n Blocks

n Imagebroschüren

n Programme

n Festschriften

n Bücher

n Vereinszeitungen

n Broschüren

n Trauerdrucksachen

n Gutscheine

n Diplomarbeiten

n Hochzeitskarten

n Hochzeitszeitungen

n Einladungen

n Eintrittskarten

n Mailings

n Aufkleber

n T-Shirts

n Autobeschriftungen

n Banner

n Fahnen

Neugereut 2 · 74838 Limbach
Telefon (0 62 87) 92 58-80 · Telefax (0 62 87) 92 58-84

E-Mail: druckerei@henn-bauer.de 
www.henn-bauer.de
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ANGEBOT
VOM 18.12. BIS 31.12.2020
 FÜR STRESSFREIEN GENUSS BESTELLEN SIE VOR!

Gut abgehangene RUMPSTEAKS 100 g 2,29 €
Magere SCHWEINESCHNITZEL 100 g 1,09 €
GEMISCHTS HACKFLEISCH 100 g 0,74 €
Kesselfrische WIENERLE 100 g 1,19 €
Feine, milde LYONER  100 g 1,19 €
Saftiger, edler BIERSCHINKEN  100 g 1,29 €
Fürs Vesper: ZWIEBELMETTWURST  100 g 1,19 €
Adelsheimer oder Merchinger
FLEISCHSALAT 100 g 0,94 €

Nur bei uns

aus eigener Schlachtung!

Rind von Schmitt, Osterburken · Schweine von Maurer, Feßbach
Kalb von Müller, Hüngheim · Lamm von Deuser, Hüngheim

MITTWOCH, 23.12, NACHMITTAGS GEÖFFNET 
Wir bedanken uns bei Ihnen für das 

entgegengebrachte Vertrauen. 
Wir wünschen Ihnen genussvolle, gesegnete Weihnachts-

feiertage und ein friedvolles, gesundes Jahr 2021.
Familie Peter und Silvia Maurer mit Team.

SPEISEPLAN vom 21.12.–24.12.2020
MO: FLEISCHKÜCHLE mit Karotten-Erbsen-
 Gemüse und Salzkartoffeln 5,99 € 
DI: SCHASCHLIK-TOPF mit Reis  5,99 €
MI:  WILDGULASCH mit Knödel 5,99 €
DO:  HEILIGABEND
FR:  FEIERTAG

Besuchen Sie uns im Internet: www.metzger-maurer.de

AUCH
ZUM MIT-

NEHMEN!

SPEISEPLAN vom 28.12.–31.12.2020
MO: GRILLBRATEN mit Spätzle 5,99 € 
DI: SCHNITZEL mit Pommes und Salat/Kartoffelsalat  5,99 €
MI:  GEFÜLLTER PAPRIKA mit Reis oder Bandnudeln 5,99 €
DO:  SILVESTER
FR:  FEIERTAG

AUCH
ZUM MIT-

NEHMEN!

Gasthaus „Zum Löwen“ 
Großeicholzheim

Öffnungszeiten: 
Heiligabend: 16.00–18.00 Uhr  

1./2. Feiertag: 11.30–13.30 und 17.30–19.30 Uhr 
Mittwoch Ruhetag – bestellbar ab 11.00 Uhr –

Karte von Weihnachten bis Silvester:
–  Hirschkalbsbraten mit Knödel und Rot-

kraut, eingelegten Birnen, Preiselbeeren 
und Salat

–  Burgunderbraten vom Rind mit Spätzle und Salat
–  Cordon Bleu mit Beilagen und Salat
–  Schweineschnitzel „Jäger Art“ mit Pilzrahmsoße, Beilagen und Salat
–  Paniertes Schnitzel mit Beilagen und Salat
–  Halbes Hähnchen (nur ganzes Hähnchen bestellbar)
–  Beilagen: Pommes, Spätzle, Kroketten oder Knödel

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten  
und ein gesundes neues Jahr 2021. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Frank Heilig
74743 Großeicholzheim
Telefon (0 62 93) 81 34

www.zumloewen- 
grosseicholzheim.hpage.de

Betten- und Gardinenhaus
Teppich- und
Matratzenhaus

Mit unseren Weihnachtsgrüßen verbinden wir
den Dank für Ihr Vertrauen und die besten
Wünsche für ein gutes Neues Jahr.
Die gute Adresse in Ihrer Nähe für gute Beratung und freundlichen Service

Bleiben Sie gesund und bitte bleiben Sie uns treu!
Siehe auch Angebote unter: www.deinregiokauf.de

Eigener Lieferservice!

Telefon 06291 8046
Bahnhofstr. 2

Telefon 06291 8047
Adelsheimer Str. 1274706 Osterburken

Geschenkidee: Bitte Gutscheine bestellen!
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